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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommu-
nal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt
kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht und
Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat sich als
Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der kommu-
nalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND
GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenver-
band kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsen-
tiert dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Son-
derseiten, die überregional über Produkte und Neuheiten
für den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält
somit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Ich möchte die Zeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDERAT (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.

gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)
elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt. und Versand)

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell -
coupons schriftlich bei Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201, 
40474 Düsseldorf, widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!
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EDITORIAL

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

„Mondlandschaft“ kommt einem unwillkürlich in den sinn,

schaut man in die hunderte Meter tiefen braunkohlegruben

westlich von Köln. seit gut 80 Jahren wird dort die energie

gewonnen, die unsere Wirtschaft und unser alltagsleben in

gang hält. Verhasst, bestaunt, gemanaged -

braunkohletagebau und -verstromung sind längst teil der

regionalen identität geworden.

damit wird bald schluss sein. der ökologische Preis in

gestalt riesiger Mengen Kohlendioxid, die den

treibhauseffekt anheizen, ist schlichtweg zu hoch. auch die

landschaftszerstörung ist in Zeiten von flächenknappheit

immer schwieriger zu rechtfertigen. die bundesregierung

hat daher ein ausstiegsszenario für alle braunkohleregionen

deutschlands beschlossen. 

damit steht auch das rheinische revier vor dem größten

umbruch seit der industrialisierung. auf die 19 Kommunen

mit tagebau oder mit braunkohlekraftwerken kommt ein

radikaler Wandel zu. bis zu 25.000 arbeitsplätze

unmittelbar bei der braunkohle oder bei Zulieferbestrieben

und dienstleistern fallen schätzungsweise weg. Hier darf

keine lücke entstehen. der strukturwandel im

schulterschluss von staat, Wirtschaft und Kommunen muss

sofort beginnen. 15 Mrd. euro soll nordrhein-Westfalen bis

2038 aus dem Hilfsprogramm des bundes erhalten. dieses

geld muss in den ausbau einer modernen infrastruktur -

straßen, Wege und datenautobahnen - fließen. Jetzt ist

auch die gelegenheit günstig, die Verwaltung des landes zu

dezentralisieren. Ämter, behörden und institutionen lassen

sich vorwiegend im braunkohlenrevier ansiedeln. 

dabei kann auf die expertise der städte und gemeinden

nicht verzichtet werden. bisher gibt es für sie noch kein

gremium der Mitsprache und beteiligung. dies gilt es zu

ändern, indem etwa die Zukunftsagentur rheinisches revier

um kommunale gesellschafter erweitert wird. 

das Präsidium des städte- und gemeindebundes nrW hat

sich am 17.06.2019 auf einer schwerpunktsitzung in der

stadt grevenbroich mit dem braunkohleausstieg

beschäftigt. dabei wurde deutlich: den Verantwortlichen in

den betroffenen Kommunen brennen die Probleme jetzt

schon auf den nägeln. ob wegfallende arbeitsplätze,

fehlende flächen für neues gewerbe oder die heikle frage,

ob die umsiedlungen wie geplant zu ende geführt werden -

bürger und bürgerinnen brauchen rasch antworten. land

und betreiber rWe sind in der Pflicht, das fernziel „ausstieg

bis 2038“ in realisierbare einzelschritte zu zerlegen. 

Nach der Braunkohle

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

STÄDTE- UND GEMEINDERAT
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BÜCHER UND MEDIEN

Paderborn - Stadt im Wandel
1920 bis 1960
Hrsg. v. Medienzentrum für Westfalen des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe (LWL) u. d. Stadt- und Kreis-
archiv Paderborn, Reihe „Westfalen in historischen Fil-
men“, DVD mit Begleitheft, Film 45 Min. plus historischer
Film mit ca. 28 Min., 14,90 Euro, zu bestellen per E-Mail
an medienzentrum@lwl.org oder im Internet unter
https://westfalen-medien-shop.lwl.org/ 

auf basis historischer filmaufnahmen und fotografien beleuchtet
filmautorin andrea Wirtz den Wandel der stadt Paderborn von 1920
bis 1960. im Zentrum stehen die baulichen Veränderungen. doch
auch die jeweiligen historischen bedingungen und lebensumstände
der Menschen sowie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen ent-
wicklungen kommen nicht zu kurz. die dVd enthält als bonusmate-
rial den film „use liburges“ von 1936 und texte zu stadtgeschichte,
bildüberlieferung im stadt- und Kreisarchiv Paderborn sowie erläu-
terungen zum film über das liborijubiläum.

Ausgezeichnete Praxis-
Beispiele - Klimaaktive 
Kommune 2018
Ein Wettbewerb des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und
des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu),
hrsg. v. Difu, DIN A 4, 84 S., herunterzuladen
unter www.difu.de 

in der broschüre werden die zehn gewinner-
projekte des Wettbewerbs „Klimaaktive Kommune 2018“ vorgestellt,
darunter auch drei Projekte aus nordrhein-Westfalen: „Wassersensi-
ble umgestaltung von stadtquartieren“ (stadt solingen), „Überflu-
tungsvorsorge als aufgabe der stadtgemeinschaft“ (stadt Köln) sowie
„aMeg - aktivierung von Migrant(inn)en zur energetischen gebäude-
modernisierung“ (stadt dortmund). die Publikation zeigt die Vielfalt
kommunaler Klimamaßnahmen und bietet anregungen für alle Kom-
munen. 

Neues Bauen im 
Rheinland
Ein Führer zur Architektur der Klassischen Moderne,
v. Birgit Gropp, Marco Kieser und Sven Kuhrau, Amt
für Denkmalpflege im Rheinland des Landschafts-
verbandes Rheinland, hrsg. v. Landeskonservatorin
Dr. Andrea Pufke, 16,5 × 24,2 cm, 304 S., 22 Euro, ISBN
3-7319-0778-7

anlässlich des Jubiläums „100 Jahre bauhaus“ gibt das buch einen Überblick
zur architektur der Klassischen Moderne im rheinland. dargestellt werden
Karrieren und schicksale der architekten, bauherren und auftraggeber-
(inne)n, ihre ideen und Visionen, leben und Wohnen der arbeiter/innen,
angestellten und fabrikanten, ebenso neuartige architektonische räume
am arbeitsplatz, im stadtraum, in freizeit und religion und schließlich tech-
nische innovationen und neue baumaterialien.

Integration 28 Bücher 28          
Titelfoto: Erich Westendarp / pixelio.de

INHALT 73. Jahrgang Juli - august 20�9
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NACHRICHTEN

Erfolgreiche Renaturierung 
der Lippe 
nach rund dreieinhalb Jahren ist die renaturierung der lippe im
gebiet der städte Datteln und Olfen abgeschlossen. auf rund
sechs Kilometern wurde der flusslauf naturnah umgestaltet und
um 450 Meter verlängert. Ziel war es, eine neue lippe-aue beim
ehemaligen gutshof Haus Vogelsang in datteln herzustellen, in
der sich die natur ohne menschliche störung entwickeln kann. in
die ökologische entwicklung von fluss und aue investierte das
land nordrhein-Westfalen rund 13,7 Mio. euro. umgesetzt wurde
das Projekt vom lippeverband im rahmen des Programms 
„lebendige lippe“.

Schulmilch in NRW ohne Zucker
Mit beginn des kommenden schuljahres wird das land nordrhein-
Westfalen nur noch reine schulmilch fördern und ausschließlich
ungezuckerte Milchprodukte anbieten. das haben das nrW-Ver-
braucherschutzministerium und das nrW-schulministerium be-
kanntgegeben. schon länger hatte es zwischen fachleuten, Politi-
ker/innen und eltern streit um gezuckerten Kakao als teil des von
der europäischen union geförderten schulmilchprogramms gege-
ben. Vor allem die Verbraucherorganisation foodwatch hatte kriti-
siert, dass nrW als einziges bundesland noch gezuckerte, unge-
sunde Milchprodukte an schulen subventioniere. bestellt werden
kann Kakao weiterhin, allerdings nicht zum vergünstigten Preis. 

Grünes Licht für 
Windenergieanlagen
aus sicht des denkmalschutzes steht dem bau zweier Wind-
energieanlagen in der gemeinde Nachrodt-Veserde nichts im
Wege. das hat das nrW-Ministerium für Heimat, Kommunales,
bau und gleichstellung bekanntgegeben. damit entschied die
oberste denkmalbehörde einen Konflikt zwischen der stadt Ha-
gen als unterer denkmalbehörde und dem landschaftsverband
Westfalen-lippe sowie dem Märkischen Kreis. Hagen und lWl
vertraten die Meinung, dass die geplanten Windenergieanlagen
das erscheinungsbild von schloss Hohenlimburg und seiner en-
geren umgebung erheblich beeinträchtigen würden. der Mär-
kische Kreis wollte die genehmigung nach bundesimmissions-
schutzgesetz erteilen. 

Weiter Unterstützung für 
Waldbauern in NRW
stürme im frühjahr und Herbst sowie trockenheit im sommer
2018 haben den Wald in nordrhein-Westfalen stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Zur bekämpfung der folgen von extremwetter
hatte das land nrW den Waldbauern als sofortmaßnahme 1,2
Mio. euro zur Verfügung gestellt. Jetzt gibt es weitere 500.00 euro
fördermittel, mit denen die Waldbauern beim aufbau neuer, kli-
mastabiler Wälder unterstützt werden. um gegen die folgen des
Klimawandels besser gewappnet zu sein, hat das land zudem ein
neues Waldbaukonzept entwickelt: artenreiche Mischwälder mit
hohem anteil an heimischen laubbäumen. 

  Europa-News 29 Gericht in Kürze  30    
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das landeswassergesetz nrw gibt den Kommunen umfassende 
Möglichkeiten, Maßnahmen zum schutz gegen starkregen über die
abwassergebühr abzurechnen

Finanzierung von Maßnahmen zur 
Starkregen-Vorsorge 

ie Kommunen stehen verstärkt vor der aufgabe,
schäden durch starkregen zu vermeiden. dabei

folgt aus der rechtsprechung zur amtshaftung (art.
34 grundgesetz - gg, § 839 bürgerliches gesetzbuch
- bgb), dass die Kommune im einzelfall Maßnahmen
ergreifen muss.1 gleichwohl hat das Vg Mainz in ei-
nem urteil vom 20.03.20192 zutreffend darauf hinge-
wiesen, dass ein grundstückseigentümer sich durch
technisch mögliche und zumutbare Maßnahmen
auch selbst vor schäden durch starkregen schützen
muss.
Hierzu kann beispielsweise die errichtung einer
schutzmauer vor einem Kellerfenster gehören. eben-
so sollten grundstückseigentümer bedenken, dass
ein Kies- oder schotter-Vorgarten im gegensatz zu
einem Vorgarten mit blumenbeeten und rasen die
gefahr erhöht, dass bei starkregen das nieder-
schlagswasser nicht auf natürliche Weise auf dem
grundstück versickern kann und somit die gefahr
selbst verursachter schäden durch Kies- und schot-
terflächen erhöht wird. 
Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, dass städte
und gemeinden gemeinsam mit den grundstücksei-
gentümern Vorsorge gegen schäden durch starkre-
gen-ereignisse treffen. Hierzu kann beispielsweise

gehören, dass - wie in der stadt rheine und der stadt
Xanten - grundstückseigentümern empfohlen wird,
natürliche Versickerungsflächen vorzusehen.

Förderung vom Land die Kommune ihrerseits
muss prüfen, wo durch starkregen im gemeindege-
biet schäden entstehen können. insoweit ist es sinn-
voll, eine starkregen-gefahrenkarte zu erstellen, eine
risikoanalyse durchzuführen und darauf aufbauend
ein Handlungskonzept zu erstellen. diese bausteine
einer starkregen-Vorsorge werden durch das landes-
förderprogramm „starkregenrisikomanagement“
(stand november 2018) vom land jeweils mit 50 Pro-
zent bezuschusst.  
der verbleibende eigenanteil in Höhe von 50 Prozent
kann über die niederschlagswassergebühr finanziert
werden. Hierfür gibt das landeswassergesetz (lWg)
nrW in § 54 satz 2 nr. 7 eine rechtsgrundlage. dort
ist geregelt, dass auch Maßnahmen zur Klimaanpas-
sung in die abwassergebühr eingerechnet werden
können.3

Mit dem förderprogramm „starkregenrisikomanage-
ment“ werden aber keine investiven Maßnahmen
wie beispielsweise die entsiegelung öffentlicher flä-
chen oder der bau eines ableitungsgrabens geför-

d
Dr. jur. Peter
Queitsch ist 
Hauptreferent für
umweltrecht beim
städte- und 
gemeindebund
nrW

DER AUTOR

Im Borkener Ortsteil
Gemen standen im

Juni 2016 nach
Starkregen viele

Grundstücke unter
Wasser und Keller
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dert. auch hierfür bietet aber § 54 satz 2 nr. 7 lWg
nrW eine finanzierungsgrundlage.

Klimaanpassung und Gebühren in § 54 satz 1
lWg nrW ist geregelt, dass Kommunen auf der
grundlage des Kommunalabgabengesetzes (Kag)
nrW gebühren erheben können, wobei zu den an-
satzfähigen Kosten alle aufwendungen gehören, die
durch die Wahrnehmung ihrer Pflichten nach § 46
lWg nrW entstehen. § 54 lWg nrW ist damit eine
spezialregelung mit Vorrang gegenüber dem Kag
nrW.4

in anknüpfung hieran hat der landesgesetzgeber in
§ 54 satz 2 lWg nrW auch tatbestände aufgeführt,
um aufwendungen über die niederschlagswasserge-
bühr zu refinanzieren, die dazu dienen, schäden
durch starkregen zu vermeiden. im einzelnen sind
dies:

•   Beratung der Grundstückseigentümer (§ 54 Satz
2 Nr. 1 LWG NRW): Hierzu gehört etwa die aufklä-
rung der grundstückseigentümer darüber, dass
eine rückstausicherung auf dem privaten grund-
stück verhindert, dass abwasser aus dem öffent-
lichen Kanal bei dessen Überlastung auf das
grundstück über die abwasserleitungen zurück-
laufen kann, oder dass Kies- oder schottergärten
im Vorgarten die gefahr von schäden bei stark-
regen erhöhen, weil natürliche Versickerungsflä-
che (blumenbeete, rasen) verloren gegangen
sind. auch sonstige eigenschutz-Maßnahmen -
etwa der bau einer schutzmauer vor dem Keller-
fenster - können den gegenstand der beratung
bilden.

•   Verbesserung der Vorflut (§ 54 Satz 2 Nr. 3 LWG
NRW): dies dient dem Zweck der getrennten nie-
derschlagswasserbeseitigung. gemeint ist, dass
durch Maßnahmen an einem fluss oder bach der
Wasserabfluss verbessert wird. diese regelung
bildet unter anderem die rechtsgrundlage dafür,
dass Maßnahmen bei anlagen an gewässern - et-
wa die Vergrößerung einer gewässerverrohrung
oder eines Kasten-durchlasses - über die nieder-
schlagswassergebühr refinanziert werden kön-
nen.

    dies gilt aber nur, wenn die Kommune in erfüllung
ihrer abwasserbeseitigungspflicht durch zusätzli-

che einleitung von niederschlagswasser aus öf-
fentlichen regenwasserkanälen in einen fluss
oder bach die ursache dafür gesetzt hat, dass bei-
spielsweise eine gewässerverrohrung oder ein
Kastendurchlass vergrößert werden müssen, um
Überflutungen oder Überschwemmungen zu ver-
meiden.5

•   Kompensationsmaßnahmen im Gewässer (§ 54
Satz 2 Nr. 5 LWG NRW): dies dient als ersatz für
rückhaltemaßnahmen - etwa bau eines regen-
rückhaltebeckens - bei der einleitung von nieder-
schlagswasser in ein gewässer (fluss, bach). Vo-
raussetzung ist, dass die Maßnahmen im gewäs-
ser im räumlichen und funktionalen Zusammen-
hang mit der niederschlagswasserbeseitigung
durch die Kommune stehen.

     damit wird berücksichtigt, dass durch einleitung
von niederschlagswasser im sinne des § 54 abs. 1
satz 1 nr. 2 WHg aus einem öffentlichen regen-
wasserkanal in ein gewässer dieses überlastet
werden kann - der sogenannte hydraulische
stress.6

     schreibt die aufsichtsbehörde mit der wasser-
rechtlichen einleitungserlaubnis eine gewässer-
renaturierung vor - gewissermaßen als ersatz für

ein regenrückhaltebecken -, ist diese als „ersatz-
bauwerk“ anzusehen. dieses wird in demselben
Zeitraum kalkulatorisch abgeschrieben wie das
streng genommen erforderliche regenrückhalte-
becken.7 

    Hierfür spricht, dass die renaturierung das „be-
tonbauwerk“ im konkreten fall ganz oder teilwei-
se ersetzt und auch dieses betonbauwerk nicht in
einer Kalkulationsperiode hätte abgeschrieben
werden dürfen, ohne mit dem kommunalabga-
benrechtlichen Äquivalenzprinzip in Konflikt zu
geraten. 

     gebührenrechtliche rechtsprechung hierzu gibt es
dazu bislang nicht. es ist aber zu beachten, dass
Maßnahmen der gewässerrenaturierung im ein-
zelfall kostengünstiger sind als der bau von regen-

Maßnahmen
der gewässer-

renaturierung 
sind  im einzelfall 
günstiger sind als
der Bau von 
regenrückhalte-
Becken

Starkregen und
Gefahr der
Überflutung lassen
sich nur schwer
vorhersagen
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1 vgl. olg düsseldorf, urteil vom 20.12.2017 – az.: i-18 u 195/11 - ; bestätigt
durch bgH, beschluss vom 20.122018 – az.: iii Zr 5/18 – schutz vor wild ab-
fließendem ackerwasser;
2 az.: 3 K 532/18.MZ
3 schnellbrief des stgb nrW nr. 2/2019
4 Queitsch in: Hamacher/lenz/Menzel/Queitsch u.a., Kag nrW, § 6 Kag
nrW rz. 176
5 Queitsch in: Hamacher/lenz/Menzel/Queitsch u.a., Kag nrW, § 6 Kag
nrW rz. 177 ff.
6 Queitsch in: Hamacher/lenz/Menzel/Queitsch u.a., Kag nrW, § 6 Kag
nrW rz. 176 ff., 179
7 Queitsch in:  Hamacher/lenz/Menzel/Queitsch, § 6 Kag nrW rz. 196 g
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rückhaltebecken, sodass sich dies positiv für alle
gebührenzahler auswirkt. 

    Hinzu kommt, dass die Kommune die wasser-
rechtliche erlaubnis zwingend benötigt, um ihre
abwasserbeseitigungspflicht (§ 56 WHg i. V. m. §
46 lWg nrW) rechtskonform erfüllen zu können.
es handelt sich somit bei der renaturierung im
Zusammenhang mit der erteilung der wasser-
rechtlichen einleitungserlaubnis um betriebsbe-
dingte Kosten der kommunalen abwasserentsor-
gung, die aufgewendet werden müssen, um die
wasserrechtliche erlaubnis zur einleitung zu er-
halten.

•   Maßnahmen der Klimaanpassung (§ 54 Satz 2 Nr.
7 LWG NRW): diese dienen dem schutz vor Über-
flutung und Verschlammung von gemeingütern,
öffentlichen abwasseranlagen und grundstücken,
aber auch zur anpassung an die folgen des Klima-
wandels. diese umlageregelung ist eine gesetz-
geberische reaktion darauf, dass seit dem Jahr
2010 zahlreiche städte und gemeinden von soge-
nanntem Katastrophenregen betroffen sind. Über
die stadt Münster wurde berichtet, dass dort in-
nerhalb von sieben stunden 292 liter regen pro
Quadratmeter niedergegangen sind. 

     § 54 satz 2 nr. 7 lWg nrW bildet die rechtsgrund-
lage, Maßnahmen zur abwehr von schäden durch
Katastrophenregen wie etwa den bau von ablei-
tungsgräben oder sonstigen notwasserwegen
über die niederschlagsgebühr zu refinanzieren.8

so dient der bau von ableitungsgräben insbeson-
dere dazu, die öffentliche abwasseranlage in ei-
nem funktionstüchtigen Zustand zu erhalten - et-
wa durch schutz vor Verschlammung - und eine
Haftung der Kommune gegenüber den grun-
stückseigentümer(inne)n zu vermeiden.9

     dabei sind ableitungsgräben ebenso wie straßen-
oder Wegeseitengräben keine künstlich herge-
stellten gewässer im sinne des § 3 abs. 1 nr. 1 und
4 WHg, sondern abwassertechnische anlagen.
dies wird in § 2 abs. 2 satz 2 lWg nrW zusätzlich
klargestellt.10 insbesondere zeigen auch beispiele

aus der Praxis, dass der bau eines ableitungsgra-
bens abhilfe schaffen kann. dies ist etwa der fall
in der gemeinde anröchte, wo „wild abfließendes
Wasser“ von ackerflächen weggeleitet wird, um
eine bebautes gebiet vor Überschwemmung zu
schützen. 

     dabei ist der ableitungsgraben als bestandteil der
öffentlichen abwasseranlage zu widmen, was bei-
spielsweise im amtsblatt der Kommune erfolgen
kann. Zur anpassung an die folgen des Klimawan-
dels kann ebenso gehören, zusätzliche straßen-
einläufe herzustellen, um mehr niederschlags-
wasser einem - ausreichend dimensionierten - Ka-
nal zuzuführen. 

     die Praxis hat gezeigt, dass bei sogenanntem Ka-
tastrophenregen regelmäßig niederschlagswas-
ser von privaten grundstücken auf die öffentliche
straße geleitet wird, weil dachrinnen und regen-
fallrohre schlichtweg überlaufen und die straßen-
einläufe nicht in der lage sind, diese zusätzlichen
niederschlagsmengen von den privaten grund-
stücken in den öffentlichen Kanal zu befördern.
daher kann der bau zusätzlicher straßeneinläufe
im einzelfall sinnvoll sein.11

Gemeinsam vorgehen Maßnahmen zur starkre-
gen-Vorsorge kann die Kommune nicht allein umset-
zen. insbesondere ist sie etwa beim bau eines ablei-
tungsgrabens darauf angewiesen, dass grund-
stückseigentümer/innen der Kommune teilflächen
zur Verfügung stellen oder verkaufen. 
die zunehmend auftretenden Probleme von wild ab-
fließendem Wasser - beispielsweise von Hang-acker-
flächen auf bebaute grundstücke - können deshalb
nicht von der Kommune allein gelöst werden. insbe-
sondere sind die Wasserbehörden aufgefordert, an
der entwicklung von lösungen aktiv mitzuarbeiten
und im rahmen ihrer befugnisse - etwa nach § 37
abs. 3 WHg - tätig zu werden. 
dabei geht es vor allem darum, allen beteiligten die
gemeinsame Verantwortung bewusst zu machen,
dass die Vermeidung von schäden durch starkregen
eine gemeinschaftsaufgabe ist.12 ebenso ist die land-
wirtschaft zur aktiven Mitwirkung aufgefordert, da-
mit der Mutterboden auf dem acker bleibt und nicht
als schlammlawine in die Wohnzimmer benachbar-
ter siedlungen schwappt. ◼

Bei Starkregen
laufen häufig
Dachrinnen über,
weil das Wasser
nicht über die
Fallrohre abfließen
kann
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8 Queitsch in: Hamacher/lenz/Menzel/Queitsch u.a., Kag nrW, § 6 Kag nrW rz. 176
ff., 181;  vgl. Queitsch, uPr 2015, s. 249 ff.
9 vgl. hierzu: olg dresden, urt. vom 31. 7. 2013 – 1 u 1156/11 –, badK-information  4/2013 
s. 215 ff., s. 220 – Überflutung eines anlieger-grundstücks durch straßenoberflächen-
wasser
10 vgl. Knopp in: sieder/Zeitler/dahme/Knopp, WHg, § 2 WHg rz. 47 f.; faßbender in:
landmann/ rohmer, § 2 WHg rz. 46; Czychowski/reinhardt, WHg, Kommentar, 12.
aufl. 2018, § 2 WHg rz. 20 ; Queitsch in: Queitsch/Koll-sarfeld/Wallbaum, lWg nrW,
Kommentar, § 2 lWg nrW rz. 15 ff.; 
11 Vgl. zu weiteren, denkbaren Maßnahmen auch: Queitsch in: Hamacher/lenz/Men-
zel/Queitsch u.a., Kag nrW, § 6 Kag nrW rz. 181 ff., 181 g; Queitsch uPr 2015 , s. 249 ff.
12 Queitsch, uPr 2018, s. 503 ff.
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urch den Klimawandel verursachte extremwet-
terereignisse wie starkregen verbunden mit

Überflutung und Überschwemmung treten immer
häufiger auf. daher nimmt neben dem Klimaschutz
auch die anpassung an den Klimawandel einen im-
mer größeren stellenwert in rietberg ein. 
Mit dem entwicklungs- und schutzplan (esP) wurde
ein instrumentarium geschaffen, mit dem die stadt
rietberg vorausschauend die negativen sozioökono-
mischen folgen des Klimawandels, insbesondere ver-
ursacht durch starkregen und Hochwasser, begrenzen
kann. 
da es technisch nicht möglich und wirtschaftlich nicht
sinnvoll ist, urbane wasserwirtschaftliche systeme an
alle eventualitäten und extremwetterereignisse an-
zupassen, lag der schwerpunkt des Vorhabens - neben
der Überprüfung der leistungsfähigkeit und einer
Prognose, wie häufig diese systeme ausfallen werden
- auf der einbindung der bevölkerung zur anpassung
der infrastruktur an den Klimawandel. nur wenn
gleichzeitig die technischen Möglichkeiten zur be-
grenzung von Überflutung ausgeschöpft und die be-
völkerung umfassend beteiligt sowie aufgeklärt wird,
können hohe folgekosten vermieden werden. 

Einsatz sektorübergreifend Wichtig war dabei,
das zu entwickelnde instrumentarium auf kommu-

die gemeinde rietberg hat für das Problem starkregen nach regionalen
analysen ein Konzept entwickelt, das technisch-bauliche Maßnahmen
ebenso einschließt wie information der Bürgerschaft

Der Entwicklungs- und Schutzplan
Rietberg  

naler ebene sektorenübergreifend einzusetzen.
denn nur ein umfassender ansatz unter einbezie-
hung aller relevanten akteure kann eine angemesse-
ne grundlage für eine nachhaltige entwicklungspla-
nung bilden. 
die notwendigen Maßnahmen zur anpassung an die
folgen des Klimawandels basieren daher auf dem
koordinierten Vorgehen aller akteure in der Kommu-
ne. innerhalb der bevölkerung wurde das Verständ-
nis für solche Maßnahmen unter anderem durch in-
formation, beratung und Motivation geschaffen.
auch wenn Kommunen ingenieurwissenschaftliches
Wissen und technik zur standortsicherung einset-
zen, stellt die beteiligung der bevölkerung als soziale
Praxis das zentrale element des Vorhabens dar.

Regionale Untersuchungen als inhaltliche
grundlage für den entwicklungs- und schutzplan
wurden zunächst untersuchungen zum Klimawan-
del in der region rietberg benötigt. dabei wurden
aussagen zu bereits festgestellten und zukünftig zu
erwartenden Änderungen unterschiedlicher klima-
tologischer Parameter gemacht. dies sind lufttem-
peratur und niederschlag in unterschiedlichen Zeit-
räumen und Kenngrößen.
bei keinem anderen Parameter werden in den Me-
dien und in Publikationen die möglichen Verände-

Dr.-Ing. Ioannis Papadakis
ist geschäftsführer 
des ingenieurbüros 
dr. papadakis gmbH

Dipl.-Ing. Elke Freistühler
ist stellvertretende
geschäftsführerin 
des ingenieurbüros 
dr. papadakis gmbH

d

Rüdiger Ropinski 
ist abteilungsleiter
stadtentwicklung bei
der stadt rietberg

Auf dem
Wochenmarkt
informierte die

Stadt Rietberg über
die Folgen von

Starkregen und die
Möglichkeiten, sich
davor zu schützen 
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rungen aufgrund des Klimawandels so drastisch -
und oft verzerrt - dargestellt wie beim starkregen. es
wurde daher besonderer Wert darauf gelegt, die ge-
nerelle aussage „starkregen nimmt zu“ differenziert
zu betrachten, eine solche einschätzung auf eine
breite datenbasis zu stellen und verschiedene, mög-
lichst anschauliche analysemethoden zu wählen.
die untersuchung ergibt tatsächlich eine Zunahme
der starkregen in der region rietberg. sowohl die
häufigen kleinen als auch die seltenen großen ex-
tremereignisse haben im betrachteten Zeitraum zu-
genommen. 
bei den größeren ereignissen mit mehr als 50 liter
pro Quadratmeter niederschlag (n ≥ 50 mm/d) zei-
gen sich allerdings große schwankungen in den de-
kaden. so sind im Zeitraum 1991 bis 2000 unterdurch-
schnittlich viele starkregen dieser art aufgetreten,
während in den dekaden 1981 bis 1990 und 2001 bis
2010 ihre anzahl deutlich über dem durchschnitt lag.
die Zunahme der starkregen setzt sich auch in den
Klimaprojektionen der Zukunft fort. 

Überflutungsrisiko die einschätzung des Überflu-
tungsrisikos erfolgt durch Überlagerung der daten
zu gefahr (gefährdung) und zum schadenspotenzial
(Vulnerabilität). die potenzielle Überflutungsgefahr
ergibt sich aus den simulierten Wasserstands-indika-
toren. das schadenspotenzial wurde nach der nut-
zung respektive der art der gefährdeten objekte be-
stimmt. 
dabei wurden vier schadensklassen definiert. auf
grundlage der Überlagerung von gefährdung und
schadenspotenzial erfolgte die abschätzung des Über-
flutungsrisikos durch den aufbau einer risikomatrix.
Zur festlegung von Prioritäten für notwendige ganz-
heitliche Maßnahmen wurde ein gis-gestütztes sys-
tem als entscheidungshilfe entwickelt. dieses be-
zieht die faktoren Kanalzustand, straßenzustand, hy-
draulischer Zustand, Überflutungsgefahr, schadens-
potenzial und sozioökonomische relevanz ein.

Professionelle Information das Kommunikati-
onskonzept sah eine stetige und intensive Zusam-

menarbeit mit allen betroffenen und der Öffentlich-
keit vor. die Zusammenarbeit wurde auf unterschied-
lichen ebenen mit diversen Medien umgesetzt, um
eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen. in
dieser Phase war es wichtig, die lokalen akteure zu
aktivieren und in rücksprache mit ihnen das Kom-
munikationskonzept zu konkretisieren. 
Wichtig für die gesamte Kommunikation mit den
betroffenen und der Öffentlichkeit war ein hoher
Wiedererkennungswert der Kampagne - realisiert
in artikeln, bildmaterial, bildsprache, schrift und
farben. Hierfür wurde die Marke „Hochwasser-
schutz in der rietberger stadtentwässerung“ ent-
wickelt. diese repräsentiert das Projekt und findet
sich in allen gedruckten sowie digitalen Me-
dien wieder. 
das internet ist im 21. Jahrhundert zu einem
der wichtigsten Medien geworden. für das
Projekt war es daher von großer bedeutung,
das internet als zentrale informationsplatt-
form zu nutzen, um die Öffentlichkeit und
insbesondere die Politik über das Projekt zu
informieren sowie in den Prozess einzube-
ziehen. 

Online-Portal Starkregen dazu wurde ei-
ne online-informationsplattform entwickelt
(www.stark-im-regen.de ). auf dieser wurden
die ergebnisse des Projektes präsentiert und
die Öffentlichkeit mit anwendungen wie

Sandsäcke mit der
Aufschrift „Stark im
Regen - Rietberger
sorgen vor“ wurden 
am Informationsstand
verkauft

 

Rietberger sorgen vor!

WASSERSENSIBEL SANIEREN,  
PLANEN UND BAUEN IN RIETBERG
Leitfaden zur Starkregenvorsorge für Hauseigentümer,  
Bauwillige und Architekten

Für Hauseigentümer/
innen, Bauwillige und
Architekt(inn)en hat die
Stadt Rietberg einen
Leitfaden zur
Starkregenvorsorge
herausgegeben

mweltschäden gab es schon in der antike. das zeigt eine ausgrabung des
landschaftsverbandes Westfalen-lippe (lWl) in der stadt lübbecke. im orts-

teil gehlenbeck entdeckten archäolog(inn)en reste eines Hofes, der vermutlich
aus dem zweiten Jahrhundert n. Chr. stammt. die Spurendes großen Wohnhauses
und zweier nebengebäude (foto) sind vor allem deshalb so gut erhalten, weil sie
von einer 50 Zentimeter dicken schwemmschicht bedeckt waren. solche schichten
entstehen durch Verlagerung von böden etwa bei starkem regen. Hier war einwir-
kung des Menschen die ursache. so holzten siedler damals große flächen ab, um
ackerland zu gewinnen. bei starkregen fand die erde auf dem wasserundurchläs-
sigen lehmboden keinen Halt und rutschte den Hang hinunter. 

Starkregen vor fast 2.000 Jahren
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dem solarpotenzialkataster, dem gründachpotenzi-
alkataster oder dem online-beteiligungsportal inKa
in das Projekt einbezogen. 
informationen, die im internet bereitgestellt wur-
den, konnten naturgemäß nicht von allen bevölke-
rungsgruppen abgerufen werden. Mit Hilfe von
Workshops, Projektwochen und thementagen für
unterschiedliche bevölkerungsgruppen konnten
bürgerinnen und bürger dennoch aktiv in das Pro-
jekt einbezogen werden, um sie so für das thema
zu sensibilisieren. auf diese Weise konnten fach-
leute, nicht-fachleute, Jugendliche und auch Kin-
der gleichermaßen an das thema herangeführt
werden.
Mit zwei- bis dreiminütigen animationskurzfilmen
werden komplizierte sachverhalte verständlich dar-
gestellt. die entwicklung eines solchen Videos er-
forderte zuvor eine intensive fachliche auseinan-
dersetzung mit der thematik. das anschließend
entwickelte storyboard bildete die grundlage für
die abschließende graphische und technische um-
setzung. 

Schüler/innen aktiv die umsetzung erfolgte in
Kooperation mit einer arbeitsgemeinschaft des
gymnasiums nepomucenum rietberg. (internet:
https://www.rietberg.de/rathaus/klimaschutz-
energie; schutz vor Hochwasser - stark im regen /
unsere filmbeiträge). insgesamt konnten in dem
Projekt folgende ergebnisse erzielt werden:

•  erstellung der bürgerbroschüre „Wassersensibel
sanieren, planen und bauen in rietberg - leitfaden
zur starkregenvorsorge für Hauseigentümer, bau-
willige und architekten“

•  erstellung einer „Überflutungsgefahrenkarte“, on-
line für alle interessierten verfügbar. sie setzt sich
zusammen aus den drei im arbeitsprozess entwi-
ckelten einzelkarten schadenspotenzial, Überflu-
tungsrisiko und Überflutungssicherheit. 

•  Produktion von vier animierten Kurzfilmen
•  gis-daten in form der layer „Überflutungsgefah-

renkarte“ zur verwaltungsinternen nutzung bei-
spielsweise bei der Planung von baugebieten.

•  erkenntnisgewinn der lenkungsgruppe „stark im
regen“, welche die ergebnisse zur weiteren Zusam-
menarbeit in die gesamte Verwaltungsstruktur
einbringt. Ziel ist ein leitfaden/Handbuch/arbeits-
anweisung, wie die Verwaltung sich in allen berei-
chen noch besser auf das thema starkregen ein-
stellen kann.

•  Vier berichte des dienstleisters zum Projekt: regio-
nale untersuchungen zum Klimawandel, doku-
mentation von Maßnahmen zur Überflutungsvor-
sorge, entwicklung von Konzepten zum Überflu-
tungsrisikomanagement, hydraulische sanierung
des Kanalnetzes. diese sollen wissenschaftlich ver-
öffentlicht werden.                                                         ◼

Zur Ertüchtigung der kommunalen Infrastruktur gegenüber Starkregen gibt es Geld
vom Land
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Leitfaden und 
Fördermittel vom Land

as land nrW hat ende november 2018 eine 90-
seitige arbeitshilfe „Kommunales starkregenri-

siko-Management“ herausgegeben. diese enthält
ein standardisiertes Verfahren zur risikominderung.
darin werden folgende Vorgehensweisen dargestellt:

•    erstellung von starkregengefahrenkarten und
Überflutungsanalysen (Kapitel 2)

•    risikoanalyse (Kapitel 3) 
•    erstellung eines Handlungskonzeptes (Kapitel 4)

dazuhin gibt die arbeitshilfe einen Überblick über
mögliche kommunale bau- und unterhaltungsmaß-
nahmen (Kapitel 5). Wesentli-
cher bestandteil des starkre-
genrisiko-Managements sind
die starkregengefahrenkarten,
in denen flächen gekennzeich-
net werden, die bei starkregen
besonders gefährdet sind. 

Ziel Handlungskonzept das
land nrW fördert die aufstel-
lung von starkregengefahren-
karten und darauf aufbauenden
Handlungskonzepten (Kapitel 6,
s. 59). Ziel ist die entwicklung ei-
nes kommunalen Handlungs-
konzeptes. ausgangspunkt ist
die erarbeitung von starkregen-

d

Die Arbeitshilfe
kommunales
Starkregenrisikomanagem
ent des Landes bietet
Hilfestellung und
Anleitung zur
Risikominderung 
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gefahrenkarten für außergewöhnliche und extreme
oberflächenabflussereignisse.
grundlage der analyse der Überflutungsgefährdung
bei starkregen und der erstellung von starkregenge-
fahrenkarten sind die Vorgaben in Kapitel 2 der ar-
beitshilfe. im anschluss daran erfolgt auf dieser
grundlage eine risikoanalyse. dabei ist das risiko
nach Kapitel 3 der arbeitshilfe aufbauend auf den
starkregengefahrenkarten zu analysieren. 
schlussendlich wird auf der grundlage der starkre-
gengefahrenkarte und der risikoanalyse gemäß Ka-
pitel 4 ein Handlungskonzept - informationsvorsorge,
kommunale flächenvorsorge, Krisenmanagement
und Konzeption kommunaler baulicher Maßnahmen
- entwickelt. eine förderung erfolgt nur, wenn dieses
Verfahren angewendet wird.

50 Prozent Zuschuss die Zuwendung für die
nach Kapitel 2, 3 und 4 durchzuführenden arbeits-
schritte oder teile davon beträgt jeweils 50 Prozent
der Kosten. nicht zuwendungsfähig sind lediglich
generalentwässerungspläne, abwasserbeseiti-
gungskonzepte oder Kanalnetzberechnungen für
den fall normaler auslastung oder bemessungsre-
gen gemäß din en 752 in Verbindung mit dem ar-
beitsblatt dWa-a 118. 
gleichzeitig stellt das land nrW ausdrücklich klar
(s. 59), dass Konzepte zum umgang mit starkregen
teil der aufgabe der öffentlichen abwasserbeseiti-
gung sind. ebenso wird herausgestellt, dass sich aus
einem kommunalen Handlungskonzept unter dem
blickwinkel eines ganzheitlichen ansatzes die not-
wendigkeit für Maßnahmen in unterschiedlichen
Handlungsfeldern ergeben kann. 
Hierzu gehören insbesondere die öffentliche abwas-
serbeseitigung (siehe Kapitel 5.3), der Hochwasser-
schutz und der gewässerausbau (vgl. hierzu auch
Queitsch, uPr 2018, s. 503 ff.). damit ist klargestellt,

dass ein bezug zur öffentlichen abwasserbeseiti-
gung die gewährung von fördermitteln nicht ver-
hindert.

Eigenanteil aus Gebühren der eigenanteil von
50 Prozent kann über die regenwassergebühr finan-
ziert werden, weil Konzepte zum umgang mit stark-
regen auch teil der öffentlichen abwasserbeseiti-
gung sind. die abwasserbeseitigungspflicht (§ 56
Wasserhaushaltsgesetz - WHg - in Verbindung mit §
46 abs. 1 landeswassergesetz - lWg nrW -) umfasst
nicht nur die beseitigung von schmutzwasser (§ 54
abs. 1 satz 1 nr. 1 WHg), sondern auch die beseitigung
von niederschlagswasser (§ 54 abs. 1 satz 1 nr. 2
WHg). 
in § 54 satz 2 nr. 7 lWg nrW ist ausdrücklich gere-
gelt, dass auch Maßnahmen der niederschlagswas-
serbeseitigung und -bewirtschaftung, die dem
schutz vor Überflutung und Verschlammung von ge-
meingut, öffentlichen abwasseranlagen und grund-
stücken dienen, zu den ansatzfähigen Kosten bei der
niederschlagswassergebühr (regenwassergebühr)
gehören. das gilt auch, wenn diese Maßnahmen zur
anpassung an die folgen des Klimawandels durch-
geführt werden.
Zu diesen Maßnahmen gehören auch die analyse der
Überflutungsgefährdung bei starkregen, die erstel-
lung von starkregengefahrenkarten, risikoanalysen
und darauf aufbauend Handlungskonzepte, um Per-
sonen- und sachschäden durch starkregen zu ver-
meiden.
förderungs- oder Zuwendungsanträge sind nach
der förderrichtlinie HWrM/Wrrl vom 11.04.2017
(Minbl. 2017, s. 340 ff.) entsprechend Muster 1 dieser
förderrichtlinie der bezirksregierung als bewilli-
gungsbehörde vorzulegen. Zur antragstellung bie-
tet die Kommunal agentur nrW professionelle Hilfe
an.                                                                               (pqu) ◼

m rhein-sieg-Kreis feierte die gemeinde swisttal anfang Juni 2019 ihr
50-jähriges bestehen. die Kommune entstand 1969 bei der nrW-

gebietsreform durch Zusammenschluss von zehn ortschaften. ihren namen
erhielt sie von dem bach, der sie durchfließt. „ein schönes symbol war es,
sich einen neuen namen auszudenken und nicht einen namen der zehn
früher selbstständigen gemeinden zu verwenden“, sagte der Präsident
des städte- und gemeindebundes nrW, der bergkamener bürgermeister
Roland Schäfer (foto), beim festakt. swisttals bürgermeisterin Petra
Kalkbrenner bezeichnete den ort als ausgesprochen liebens- und lebens-
werte gemeinde, in der man sich wohlfühlen könne.

50 Jahre Gemeinde Swisttal
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Zum schutz vor starkregen gibt es zahlreiche technische Maßnahmen und
Verhaltensregeln, über die Bürger/innen, Bauherren und architekt(inn)en
informiert werden müssen

Herabstürzenden Fluten
wirksam begegnen 

ie häufiger werdenden außergewöhnlichen und
extremen starkregen, wie sie in den zurücklie-

genden sommern aufgetreten sind, können nicht
durch die Kanalisation abgeleitet werden. Zum einen,
weil das Kanalnetz ausgelastet ist, zum anderen, weil
das Wasser aufgrund verstopfter oder zu klein be-
messener straßenabläufe nicht in das Kanalnetz ab-
fließen kann. 
daher gewinnen Maßnahmen an der oberfläche wie
die gestaltung von straßen und Plätzen als rückhal-
te- oder retentionsraum, über die das Wasser abge-
leitet, zurückgehalten oder gespeichert wird, immer
mehr an bedeutung. besonders bei extremem stark-
regen ist aber auch ein gezielter objektschutz unum-
gänglich. Hier sind bauherr(inn)en, architekt(inn)en
sowie eigentümer/innen und nutzende von gebäu-
den gefordert, sich durch entsprechende Maßnah-
men abzusichern.
damit das gelingt, müssen bürger/innen, archi-
tekt(inn)en, investor(inn)en und viele andere über die
gefahren durch starkregen und die Möglichkeiten,
sich davor zu schützen, informiert werden. Kenntnis-

se über gefahren und betroffenheit innerhalb der
stadt- oder gemeindegrenzen können anhand von
gefahren- und risikokarten vermittelt werden. sol-
che Planwerke müssen für die betroffenen verständ-
lich sein. 
Über eine erklärung und interpretation der erkenn-
baren risikobereiche wird die gefahr durch starkre-
gen vielen erst bewusst. in diesem Zusammenhang
sollten gleichzeitig mögliche Vorsorgemaßnahmen
zum objektschutz vermittelt werden - nachfolgend
einige beispiele:

Rückstau aus dem Kanalnetz Hohe Wasser-
stände und die aktivierung des rückhaltevolumens
im Kanal treten nicht nur bei extremem nieder-
schlag auf. ein Wasserstand im Kanal bis zur rück-
stauebene - in der regel die straßenoberkante -, ge-
hört zum normalen technischen Zustand des
systems. in den meisten städtischen abwassersat-
zungen ist geregelt, dass sich eigentümer/innen bis
zu dieser ebene vor rückstau aus dem Kanalnetz
schützen müssen. 

d

Stefan Vöcklinghaus 
ist stellvertretender 
fachbereichsleiter
technik und umwelt
bei der Kommunal
agentur nrW

Maren Hellmig ist 
Projektleiterin beim 
ingenieurbüro reinhard
beck gmbH & Co Kg
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dennoch ist rückstau noch immer die häufigste
schadensursache - zum einen durch fehlende rück-
stausicherungen, zum anderen durch defekte oder
falsch eingebaute anlagen. in Verbindung mit der
neuen Herausforderung extremen starkregens ge-
hört der Hinweis auf die funktionstüchtigkeit der
rückstausicherung durchaus zum objektschutz. 
technisch wird diese sicherung durch eine abwasser-
hebeanlage oder einen rückstauverschluss realisiert.
der richtige einbau und eine regelmäßige Wartung
sind zwingend erforderlich für einen vollumfängli-
chen schutz. 

Schutz vor Oberflächenüberflutung starke und
extreme niederschläge übersteigen die Kapazität der
normalen entwässerungssysteme. das Wasser fließt
meist unkontrolliert an der oberfläche ab und führt
zu Überflutung. nicht nur gebäude in extremen
senken können davon betroffen sein. schon geringe
Wassermengen können bei entsprechender gelände-
neigung in gebäude eindringen. 
besonders tief liegende gebäudeöffnungen wie
lichtschächte, Kellertüren oder ebenerdige eingänge
sind daher vor zufließendem Wasser zu schützen. so-
wohl im innen- als auch im außenbereich sind die
baumaterialien maßgebend für die Höhe des scha-
dens nach einer Überflutung. als beispiel sei der
schaden an Holzparkett im Vergleich zu fliesen als
bodenbelag genannt. 

Rückhaltung und Verzögerung ursache für gro-
ße abflussmengen ist die starke Versiegelung von
flächen. durch eine „grüne“ gestaltung im öffentli-
chen und privaten bereich kann der abfluss verrin-
gert werden. rückhalte- und Versickerungsanlagen
können bei entsprechender leitungsführung Wasser
von gebäuden abhalten. 
dieses kann stattdessen genutzt und idealerweise in
den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt wer-
den. auch begrünte dächer können je nach aufbau
einen großteil des abflusses verzögern oder zurück-
halten und übernehmen damit vielfältige, nicht nur
ökologische funktionen. 
generell hat die höhere Verdunstung von grünflä-
chen kühlende Wirkung und führt zu einem ange-
nehmen Mikroklima. bei konsequenter umsetzung
beugen grünflächen städtischen Hitzeinseln vor, die
auch durch extreme Wetterlagen wie Hitzeperioden
entstehen und zukünftig häufiger auftreten.
eigentümer/innen und bauherren sollten auf die po-
sitiven effekte solcher Maßnahmen hingewiesen
werden. ein Vorteil liegt darin, dass es für viele Maß-
nahmen fördermöglichkeiten gibt. 

Schutz vor Grundwasser Hoher grundwasserstand
hat unterschiedliche ursachen und muss von boden-
feuchte und sickerwasser unterschieden werden. im
fall von starkregen ist meist bodenfeuchte und nicht

stauendes sickerwasser relevant. beides wird durch ab-
dichtung der erdberührenden bauteile von der bausub-
stanz ferngehalten. 
Je nach rahmenbedingungen sind weitere Maßnah-
men vorzusehen. Wichtige abdichtungen sollten im-
mer bereits beim bau einer immobilie durchgeführt
werden. eine nachrüstung bestehender gebäude ist
möglich, aber technisch und kostenmäßig deutlich auf-
wändiger. 

Angemessenes Verhalten neben auskünften zu
baulichen Maßnahmen sollten bürger/innen und ei-
gentümer/innen auch über Vorsorge im fall von stark-
regen informiert werden. Welches Verhalten ist richtig
- vor, während und nach einem starkregen? die Maß-
nahmen sind einfach und können das schlimmste ver-
hindern: 

•  keine wertvollen dinge oder wassergefährdenden
stoffe im tiefgeschoss lagern

Der Starkregenindex ist ein wichtiger Baustein der Risikokommunikation 

Q
U
EL
LE
: S
CH

M
IT
T 
ET
 A
L.,
 2
00

8,
 U
N
D
 D
W
A,
 2
01
3

Hier Grünflächen, da
Asphalt: Böden und Beläge
sind unterschiedlich
wirksam in der
Zurückhaltung von
Regenwasser 

Q
u

el
le

: i
n

g
en

ie
u

rb
Ü

ro
 r

ei
n

H
ar

d
 b

eC
K



•  keinesfalls überflutete bereiche wie tiefgaragen oder
Keller betreten - lebensgefahr auch außerhalb von
gebäuden

•  die Überflutungsdauer im gebäude nach dem ereig-
nis möglichst gering halten

Materialien zur Information Zur unterstützung
der beratung gibt es zahlreiche Materialien. der vom
bundesinstitut für bau-, stadt- und raumforschung
(bbsr) herausgegebene leitfaden „starkregen - ob-
jektschutz und bauliche Vorsorge“ richtet sich an bür-
ger und bürgerinnen und ist äußerst umfassend. 
er kann von Kommunen weitergegeben oder mit sei-
nen anschaulichen skizzen im beratungsgespräch ge-
nutzt werden. das bbsr hat auch eine sonderveröf-
fentlichung „starkregeneinflüsse auf die bauliche
infrastruktur“ herausgegeben. darin stehen rückhal-
tung und abflussverzögerung von niederschlagswas-
ser im Vordergrund.
die stadtentwässerungsbetriebe Köln (steb) geben un-
ter anderem den anschaulichen leitfaden „Wassersen-
sibel planen und bauen in Köln“ heraus. er richtet sich
vor allem an architekt(inn)en und bauherren. 
Zur erstinformation hat die Kommunal agentur nrW
mit den Mitgliedskommunen des netzwerks Hochwas-
ser- und Überflutungsschutz die flyer „Verhaltensvor-
sorge“ und „bauvorsorge“ erarbeitet. diese können in
abstimmung mit der Kommunal agentur nrW durch
logo und ansprechpartner/in der jeweiligen Kommu-
ne oder des betriebs individualisiert werden. sie kön-
nen im rahmen der bauberatung ausgegeben oder an
zentraler stelle ausgelegt werden.
darüber hinaus gibt es viele weitere informationen
über das thema, die sich zur unterstützung der kom-
munalen beratungspraxis anbieten. die meisten Pro-
duzierenden sind mit der Weitergabe ihrer Materialien
nicht nur einverstanden, sondern haben sie für diesen
Zweck entwickelt und freuen sich über eine breite an-
wendung.

Leitfaden Risiko-Management das land nrW 
hat ende 2018 eine arbeitshilfe kommunales stark-
regenrisiko-Management herausgegeben. Hier sind
Vorgehensweisen zur erstellung von starkregengefah-
renkarten und risikoanalysen sowie ansätze eines
Handlungskonzeptes beschrieben. 
Zu den inhalten des Handlungs-
konzeptes gehört neben der betei-
ligung unterschiedlicher akteure,
dem flächenmanagement und
dem Krisenmanagement auch die
informationsvorsorge. die erstel-
lung der Karten und Konzepte 
wird mit bis zu 50 Prozent geför-
dert. der eigenanteil kann über 
die niederschlagswassergebühr 
finanziert werden. ◼

VERANSTALTER KONGRESS VERANSTALTER FACHMESSE
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Haftung für 
wild abfließendes
Wasser

uch wenn wild abfließendes Wasser nicht mit re-
genwasser, das abzuleiten ist, gleichgesetzt wer-

den kann, müssen Kommunen in gewissem umfang
dagegen Vorkehrungen treffen
extremer starkregen führt in der Praxis zunehmend
dazu, dass beispielsweise ackerflächen kein Wasser
mehr aufnehmen können und sich eine Wasser- oder
schlammlawine in bewegung setzt, die öffentliche Ver-
kehrsflächen und private grundstücke überflutet.1 in
der rechtsprechung wird dieser sachverhalt zurzeit un-
terschiedlich beurteilt. 
grundlegend hat der bundesgerichtshof (bgH)2 zur
amtshaftung der Kommune entschieden (art. 34 gg, §
839 bgb), dass bei der dimensionierung des öffentli-
chen Kanals neben dem sogenannten berechnungsre-
gens auch die örtlichen Verhältnisse im konkreten ein-
zelfall - etwa Hangwasser - berücksichtigung finden
müssen (sog. Weinberg-urteil). 
das oberlandesgericht (olg) düsseldorf hat mit urteil
vom 20.12.20173 sogar eine amtshaftung der Kommune
angenommen (art. 34 gg, § 839 bgb) in einem fall, wo
Wasser von gut 10,45 Hektar ackerflächen auf einen
Wirtschaftsweg abgeflossen und von dort über die
straße des geschädigten grundstückseigentümers in
dessen Haus eingedrungen war. diese entscheidung
des olg düsseldorf ist zwischenzeitlich rechtskräftig,
weil der bgH die rechtssache zur entscheidung nicht
angenommen hat.4

Ausbaupflicht nicht plausibel gleichwohl legt das
olg düsseldorf die Verantwortung der abwasserbesei-
tigungspflichtigen Kommune zu weit aus mit der an-
nahme, der schaden wäre nicht eingetreten, wenn zur
aufnahme des ackerwassers ein regenrückhaltebe-
cken - Kosten: 72.000 euro - oder ein größer dimensio-
nierter öffentlicher Kanal - Kosten rund 191.000 euro -
gebaut worden wäre. 
der grund: ackerwasser ist wild abfließendes Wasser
und kein niederschlagswasser und damit abwasser.
denn solches liegt nach der definition in § 54 abs. 1
satz 1 nr. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHg) nur dann
vor, wenn regenwasser vom Himmel kommend direkt
auf bebaute oder befestigte flächen trifft und von dort
abfließt.5

der sachverhalt des wild abfließenden Wassers ist hin-
gegen in § 37 WHg geregelt. dieses Wasser darf grund-
sätzlich nicht in den öffentlichen schmutzwasser- oder
Mischwasserkanal eingeleitet werden darf. so gibt § 3
abs. 3 der bundes-abwasserverordnung ausdrücklich

vor, dass die als Konzentrationswerte festgelegten an-
forderungen an die abwasserreinigung nicht gegen
den stand der technik durch Verdünnung des abwas-
sers erreicht werden dürfen. 

Gefahr vorhersehbar? insoweit hat das Verwal-
tungsgericht (Vg) Mainz mit urteil vom 20.03.2019 (az.:
3 K 532/18.MZ) nachvollziehbar herausgestellt, dass es
grundsätzlich keine allgemeine öffentlich-rechtliche
Pflicht der Kommune gibt, grundstücke gegen wild ab-
fließendes Wasser aus dem außenbereich - etwa von
landwirtschaftlichen flächen - zu schützen.6 das gilt
jedenfalls dann, wenn diese gefahren für den betroffe-
nen vorhersehbar und beherrschbar sind.7

Wer im gefahrenbereich beispielsweise von landwirt-
schaftlichen flächen baut, von denen ein Zufluss von
oberflächenwasser droht, muss sich unter berücksich-
tigung der regelung in § 5 abs. 2 WHg zunächst selbst
gegen derartige gefahren schützen - soweit technisch
möglich und wirtschaftlich zumutbar. alternativ muss
er oder sie zivilrechtlich gegen den nachbarn vorgehen,
von dessen grundstück das Wasser zufließt.8

eine Pflicht zum tätigwerden besteht aber dann - so
auch das Vg Mainz -, wenn die Kommune den schaden
durch wild abfließenden Wasser durch eigene Maß-
nahmen verursacht hat. Hierzu können etwa erschlie-
ßungs- oder sonstige baumaßnahmen gehören, durch
welche der natürliche ablauf wild abfließenden Was-
sers in richtung der bebauten grundstücke verstärkt
worden ist.9

Kanäle anzupassen deshalb müssen nach bundes-
gerichtshof10 bei der dimensionierung der Kanalisation
grundsätzlich auch Wassermengen berücksichtigt wer-
den, die etwa von angrenzenden Weinbergen auf ein
bebautes gebiet fließen können. dies gilt vor allem
dann, wenn bereits zuvor bekannt war, dass aufgrund
einer Hanglage wild abfließendes oberflächenwasser
in das später ausgewiesene baugebiet fließt und dort
versickert. Wird dies nicht berücksichtigt, haftet die
Kommune für schäden aus amtshaftung (§ 839 bgb,
art. 34 gg). 
ebenso ist die Kommune als straßenbaulastträger für
die entwässerung der straßenoberfläche verantwort-
lich. straßenoberflächenwasser ist niederschlagswas-
ser im sinne des § 54 abs. 1 satz 1 nr. 2 WHg.11  ein/e
grundstückseigentümer/in muss nicht hinnehmen,
dass er oder sie durch straßenoberflächenwasser Über-
flutungen ausgesetzt ist.12 (pqu) ◼

a Schäden etwa durch
Schlammlawinen werfen
die Frage auf, wer für die
Kosten aufkommt
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1 Vgl. hierzu den naturgefahrenre-
port 2017 des gesamtverbandes
der deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V. (gdV) 
2 urteil vom 18.2.1999 - az.: iii Zr
272/96 - (sog. Weinberg-urteil)
3 az.: i -18 u 195/11 - bestätigt
durch bgH, beschluss vom
20.12.2018 - az.: iii Zr 5/18 
4 bgH, beschluss vom 20.12.2018 -
az.: iii Zr 5/18 
5 so zutreffend: Vg Mainz, urteil
vom 20.03.2019 - az.: 3 K
532/18.MZ; Czychowski/ 
6 reinhardt, Wasserhaushaltsge-
setz, Kommentar, 12. aufl. 2019, §
37 WHg rz. 12
7 vgl. olg Hamm, urteil vom
18.02.2008 - az.: 5 u 115/07 - baur
2008, s. 1478; rotermund/Krafft,
Kommunales Haftungsrecht, 5.
aufl. 2013, rz 932; 
8 vgl. bgH, urteil vom 18.2.1999 -
az.: iii Zr 272/96 - Versr 1999, s.
1412; rotermund/Krafft, Kommu-
nales Haftungsrecht, 5. aufl. 2013,
rz. 933 so zutreffend: roter-
mund/Krafft, Kommunales Haf-
tungsrecht, 5. aufl. 2013, rz. 933 
9 vgl. bgH, urteil vom 04.04.2002 -
az.: iii Zr 70/01 - nVwZ 2002, s.
1143; Vg Mainz, urteil vom
20.03.2019 - az.: 3 K 532/18.MZ;
rotermund/Krafft, Kommunales
Haftungsrecht, 5. aufl. 2013, rz.
932; Queitsch, uPr 2018, s. 503 ff.
10 urt. vom 18.02.1999 - az.: iii Zr
272/96 -, nVwZ 1999 s. 689 f.
11 bVerwg, beschl. vom 21.6.2011 -
az. 9 b 99.10
12 vgl. olg dresden urteil vom
31.07.2013 - az.: 1 u 1156/11, badK-
information 4/2013, s. 215 ff., s. 217
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Über das Baurecht können Kommunen bei der anlage neuer siedlungen, aber
auch bei einzelnen gebäuden darauf hinwirken, dass die gefahr von schäden
durch starkregen geringer ausfällt

Planungsrechtliche Möglichkeiten
zur Bewältigung von Starkregen 

as Jahr 2018 war ein rekordjahr in mehrfacher
Hinsicht. der sommer löste von den temperatu-

ren her den bisher heißesten sommer des Jahres 2003
ab. begleitet wurden Hitze und konstant hohe tro-
ckenheit von zahlreichen gewitterträchtigen Wetter-
lagen, die insbesondere im bergischen land und in
Wuppertal zu extremen starkniederschlägen führten. 
solche urbanen sturzfluten treten plötzlich auf und
können in den betroffenen Kommunen in kürzester
Zeit zu großen Überschwemmungen, zu erheblichen
gefahren für die Menschen und zu hohen sachschä-
den an öffentlicher und privater infrastruktur führen. 
beim Jahrhundertregen im Jahr 2014 kam innerhalb
von sieben stunden eine Wassermenge von 292 liter
pro Quadratmeter auf Münster herunter. aufgrund
der hochvariablen niederschlagsverteilung sind alle
regionen in nrW vom risiko solcher starkregener-
eignisse betroffen.

Versiegelte Flächen die Überschwemmungsge-
fahr wird dadurch verstärkt, dass immer mehr Haus-
besitzer ihre Vorgärten in schottergärten verwan-
deln. Meist wird dafür die Humusschicht abgetra-
gen und der verbleibende grund mit folie abge-
deckt, bevor die fläche mit Kleinsteinen wieder auf-
gefüllt wird. 

derart versiegelte flächen schaden nicht nur dem
artenreichtum und beschleunigen das insektenster-
ben. sie wirken sich auch negativ auf das Mikrokli-
ma aus, da die steine die Wärme speichern und wie-
der abstrahlen, während Pflanzen den boden be-
schatten und für Verdunstungskühle sorgen. der
temperaturunterschied zwischen einem Kiesgarten
und einer bepflanzten fläche beträgt einige grad
Celsius.
entlädt sich aufgeheizte und wasserdampfgesättig-
te luft durch sintflutartigen starkregen, gibt es für
das Wasser keine fläche zum Versickern. da die nie-
derschlagsmengen die Kapazität der Kanalisation
überschreiten, fließen große Wassermassen ober-
flächlich ab und überfluten öffentliche Verkehrsflä-
chen sowie private grundstücke. 

Vorsorge durch Bauplanung Vor diesem Hinter-
grund stellt sich die frage, inwieweit Kommunen durch
bauleitplanung Vorsorge zur Vermeidung von schäden
durch starkregen treffen können. grundlage für ent-
sprechende Maßnahmen ist eine analyse der Überflu-
tungsgefährdung durch starkregen. diese erfolgt durch
die erarbeitung sogenannter starkregengefahrenkar-
ten. in diesen werden die flächen gekennzeichnet, die
bei starkregen besonders gefährdet sind. auf dieser

Rudolf Graaff ist 
beigeordneter für 
bauen und umwelt
beim städte- und 
gemeindebund nrW 
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Bei Starkregen zeigt
sich, ob eine Straße

genügend
Kanaleinläufe

aufweist und das
Wasser zügig
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grundlage erstellt die Kommune eine risikoanalyse. 
durch den abgleich mit dem generalsentwässe-
rungsplan werden hydraulisch überlastete Kanalisa-
tionsabschnitte ermittelt. ferner werden abflusswe-
ge entlang von Höhenlinien der geländeoberfläche
simuliert sowie die lage und räumliche ausdehnung
von geländesenken inklusive potenzieller Wasser-
stände dargestellt. 
auf diese Weise werden kritische infrastrukturberei-
che sowie gefährdete objekte und areale erkennbar.
Hierdurch entsteht eine bewertungsgrundlage, mit
deren Hilfe der Handlungsbedarf für besonders risi-
kobehaftete gebiete konkretisiert wird.
auf der grundlage der risikoanalyse wird ein Hand-
lungskonzept als ganzheitliche, gesamtbehördliche
strategie entwickelt. darin werden abgestimmte
Maßnahmen zur gefahrenabwehr, zum Krisenma-
nagement, zur behördlichen Zusammenarbeit, zur
informationsvorsorge, zur Wasserrückhaltung, zur
flächenvorsorge, zu baulichen Maßnahmen sowie
zur eigenvorsorge festgelegt. das land nrW fördert
die aufstellung von starkregengefahrenkarten und
darauf aufbauenden Handlungskonzepten.

Flächen freihalten als Querschnittsdisziplin kann
die stadtplanung wesentlich zu einer wirkungsvollen
kommunalen Überflutungsvorsorge beitragen. flä-
chenvorsorge hat ein großes Potenzial zur Minimie-
rung von starkregengefahren. die Kommunen kön-
nen diese über Vorgaben zur bodennutzung im rah-
men der bauleitplanung effektiv steuern. 
so kann in dem Handlungskonzept festgelegt werden,
dass in bebauungsplänen für überflutungsgefährdete
bereiche Maßnahmen zur abflussregulierung, zur
Wasserrückhaltung auf öffentlichen flächen, zur frei-
haltung von Versickerungsflächen auf baugrundstü-
cken oder zur baulichen und technischen ertüchti-
gung von gebäuden vorgegeben werden müssen. in §
9 abs. 1 bietet das baugesetzbuch (baugb) mehrere
Möglichkeiten der festsetzung zur lenkung von nie-
derschlagswasser und zum schutz vor schäden auf-
grund von Hochwasser und starkregen.
für Hochwasser gibt es in § 72 Wasserhaushaltsge-
setz (WHg) eine definition. darunter ist die vorüber-
gehende Überschwemmung von normalerweise
nicht mit Wasser bedecktem land durch oberirdische
gewässer oder durch eindringendes Meerwasser zu
verstehen. 
für den starkregen fehlt eine gesetzliche definition.
allgemein wird darunter ein niederschlagsereignis
verstanden, das lokal begrenzt in hoher intensität auf-
tritt und die aufnahmekapazität der Kanalisation er-
heblich überschreitet. seine dauer ist kurz - oft nur
wenige stunden - und sein auftreten hinsichtlich ort,
Zeit und intensität schwer vorherzusagen. in der folge
eines starkregens kann es bach- oder flussabwärts
zum Übertritt von gewässern über die ufer kommen,
sodass dort zeitlich versetzt ein Hochwasser entsteht.

Rückhaltung und Versickerung flächen für die
rückhaltung und Versickerung von niederschlags-
wasser können Kommunen nach § 9 abs. 1 nr. 14
baugb festsetzen. diese Vorschrift ist auf dezentrale
anlagen und einrichtungen ausgerichtet. Mit ihr wer-
den in der regel flächen innerhalb eines baugebietes
festgesetzt. 
Möglich ist aber auch die festsetzung zentraler ein-
richtungen außerhalb eines baugebietes. dazu gehö-
ren regenrückhaltebecken, Versickerungsmulden,
schächte und rigolen. erforderlich ist eine städtebau-
liche rechtfertigung, die nicht nur die bodenversie-
gelung infolge der baulichen nutzung der grundstü-
cke berücksichtigt, sondern auch ökologische Ziele
verfolgt wie beispielsweise bodenschutz und die an-
passung an den Klimawandel. 
soweit durch die festsetzung private flächen erfasst
werden, muss dem bebauungsplan eine erschie-
ßungskonzeption zugrunde liegen, nach der das nie-
derschlagswasser ohne schäden für gesundheit und
eigentum der Planbetroffenen innerhalb und außer-
halb des Plangebiets beseitigt werden kann. denn
der Kommune obliegt im rahmen ihrer abwasserbe-
seitigungspflicht die schadlose ableitung von nieder-
schlagswasser. 
§ 9 abs. 1 nr. 14 baugb betrifft nur die flächenvorsor-
ge. Zusätzlich bedarf eine eventuell gewünschte Ver-
pflichtung zur Versickerung von regenwasser einer
überlagernden festsetzung nach § 9 abs. 1 nr. 20
baugb oder einer abwasserrechtlichen freistellung
vom anschluss- und benutzungszwang.

Planung von Abflusswegen nach § 9 abs. 1 nr. 16
b) baugb kann die Kommune zudem im bebauungs-
plan flächen für die regelung des Wasserabflusses
festsetzen. die norm findet ihre anwendung bei
Hochwasser und starkregen, wenn der Wasserab-
fluss reguliert werden muss, um das Überflutungsri-
siko zu vermindern. dies kann insbesondere die fest-
setzung von flächen für gräben, Kanäle, Vorfluter
und retentionsflächen umfassen.
des weiteren eröffnet § 9 abs. 1 nr. 16 c) baugb den
Kommunen die Möglichkeit, in einem bebauungs-
plan gebiete festzusetzen, in denen bei der errich-
tung baulicher anlagen bestimmte bauliche oder
technische Maßnahmen zur Vermeidung oder Ver-
ringerung von schäden durch Hochwasser oder stark-
regen getroffen werden müssen. 
Mit dieser bestimmung ist den Kommunen im rah-
men des Hochwasserschutzgesetzes ii im Jahr 2017
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(bgbl. i, s. 2193 ff.) die Möglichkeit eingeräumt wor-
den vorzugeben, dass gebäude hochwassersicher er-
richtet werden müssen. dies kann sich auf einzelne
bereiche des bebauungsplans oder bei bedarf auch
auf den gesamten geltungsbereich beziehen.

Sicherung im Bodenbereich in betracht kommen
Maßnahmen der bauausführung im bodenbereich,
welche die standsicherheit der gebäude sichern. des
Weiteren können Maßnahmen festgesetzt werden,
die schäden durch rückstau nicht ausreichend ab-
fließenden Wassers zu lasten benachbarter gebäude
verhindern. durch einrichtungen zum Verschluss
oder zur abschottung von türen und Kellerfenstern
kann dem eindringen von Wasser in die gebäude vor-
gebeugt werden. 
bei solchen Maßnahmen kann auch größe und Höhe
über dem baugelände oder dem straßenniveau vorge-
geben werden. festlegungen zur Höhenlage bei Hoch-
wassergefahr erfolgen dabei auf der grundlage von §
9 abs. 3 satz 1 in Verbindung mit § 9 abs. 1 baugb. die
Maßnahmen können als kumulativ oder alternativ
durchzuführend bestimmt werden. in jedem fall lösen
sie die rechtsfolge aus, dass bei errichtung der hiervon
betroffenen gebäude und baulichen anlagen die fest-
gesetzten Maßnahmen umzusetzen sind. bei ertei-
lung der baugenehmigung werden sie durch entspre-
chende nebenbestimmungen vorgegeben.

Natürliche Versickerungsflächen schließlich
können Kommunen nach § 9 abs. 1 nr. 16 d) baugb im
bebauungsplan flächen festsetzen, die auf einem
baugrundstück für die natürliche Versickerung von
niederschlagswasser freigehalten werden müssen,
um schäden durch Hochwasser und starkregen vor-
zubeugen. damit sind natürliche bodenverhältnisse
gemeint - sprich: rasen, blumenbeete oder Wiesen.
die norm ist abzugrenzen von festsetzungen nach §
9 abs. 1 nr. 14 baugb über flächen für die Versicke-
rung von niederschlagswasser, die nicht die natürli-
che Versickerung bezwecken und die nicht auf bau-
grundstücke bezogen sind. 
da die norm auf die erhaltung der natürlichen Versi-
ckerung abstellt, werden von der Pflicht zur freihal-
tung alle arten von Versiegelungen erfasst. darunter
fallen beispielsweise betonpflaster, Ökopflaster,
großfugenpflaster oder schotterflächen. Mit dieser
festsetzung können auch schottervorgärten ausge-
schlossen werden. 
die festsetzung muss konkret die flächen des jewei-
ligen baugrundstücks bezeichnen, die von jedweder
bebauung freigehalten werden müssen. sie kann sich
aber auch auf nicht überbaubare grundstücksflä-
chen beziehen und dort etwa den anteil der fläche
vorgeben, die nicht versiegelt werden darf.

Eignung des Bodens die norm setzt voraus, dass
der boden für ein natürliches Versickern geeignet ist

- und zwar in dem Maße, dass hierdurch schäden
durch Hochwasser oder starkregen an gebäuden vor-
gebeugt werden kann. dabei kommt es auf die aus-
wirkung des Hochwassers oder des starkregens auf
das bebauungsplangebiet und benachbarte gebiete
und nicht nur auf das jeweilige baugrundstück an. 
dies setzt voraus, dass die Versickerungsflächen in
eine städtebauliche Konzeption integriert sind. dafür
ist die Kenntnis der flächen erforderlich, die bei Hoch-
wasser überflutetet werden können oder auf denen
sich das niederschlagswasser bei starkregen sam-
melt respektive dort entlang und hinfließt. diese in-
formationen erlangt die Kommune mit der erstellung
der starkregengefahrenkarte.
schließlich muss die Kommune bei der planerischen
abwägung das Zusammenwirken mit anderen fest-
setzungen berücksichtigen - sowohl mit solchen, die
dem schutz vor Hochwasser oder starkregen dienen,
als auch mit solchen, welche die bauliche nutzung
des einzelnen baugrundstücks betreffen -, damit Wi-
dersprüche hinsichtlich der bebaubarkeit ausge-
schlossen sind.

Breit informieren es ist wichtig, der bürgerschaft
diese einschränkenden oder regulierenden Vorgaben
über eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu vermit-
teln, damit nicht nur Verständnis für entsprechende
Vorgaben der Kommune entsteht, sondern die be-
troffenen auch - sofern notwendig - aktiv eigenvor-
sorge treffen. denn letztlich dient dies dem schutz
der bürger/innen vor Personen- und sachschäden. 
für die bürgerberatung sind die starkregengefahren-
karten ein ideales instrument, da ihre farbliche Kenn-
zeichnung veranschaulicht, ob ein grundstück oder
Haus von starkregen betroffen ist. auf diese Weise
kann der/die grundstückseigentümer/in nachvollzie-
hen, warum die Kommune festsetzungen im bebau-
ungsplan getroffen hat und dass er oder sie gegebe-
nenfalls zusätzlich bauliche Maßnahmen zur siche-
rung des eigenen grundstücks oder gebäudes ergrei-
fen muss. 
um die Kommunen bei dieser aufgabe sowie bei der
ämterübergreifenden organisation zu unterstützen,
hat die Kommunal agentur nrW im Jahr 2017 das
„netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz“
gegründet. darin tauschen sich derzeit mehr als 50
Kommunen stadt-, fach-und ämterübergreifend über
das thema aus und stimmen sich ab. ◼
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durch naturnahen ausbau des Pillebachs in düsseldorf konnten die ergänzend
nötigen regenrückhaltebecken kleiner dimensioniert und dadurch erhebliche
Kosten vermieden werden 

Bachschleifen nehmen mehr Wasser auf 

Dipl.-Ing. Axel Heinen ist
gewässerkoordinator
und Projektleiter beim
stadtentwässerungs-
betrieb düsseldorf

DER AUTOR

er Pillebach ist ein kleines fließgewässer im
nordosten der landeshauptstadt düsseldorf. er

entspringt in einem Waldgebiet im stadtteil luden-
berg und erstreckt sich in südliche richtung auf einer
länge von gut sechs Kilometern entlang der gerres-
heimer Höhen bis zum südlichen randbereich des
stadtteils gerresheim. 
das einzugsgebiet des gewässersystems Pillebach
umfasst etwa 9,57 Quadratkilometer (Quelle: la-
nuV). es fällt damit nicht unter die berichtspflicht
zur umsetzung der seit dem Jahr 2000 geltenden eu-
Wasserrahmenrichtlinie (eu-Wrrl). gleichwohl ist
auch für den Pillebach das erreichen des guten öko-
logischen Zustandes Ziel seitens der landeshaupt-
stadt düsseldorf.
eine Zäsur, was die nutzung angeht, markiert annä-
hernd die bergische landstraße. sie trennt die freie
landschaft im norden vom stark besiedelten südli-
chen bereich des einzugsgebietes. nördlich der ber-
gischen landstraße im stadtteil ludenberg verläuft
das gewässer in einem geradlinigen, mit betonscha-
len befestigten bachbett. es fließt durch einen stadt-
randbereich, geprägt von erholungs- und freizeit- so-
wie agrarnutzung, sowie durch eine offene feldflur. 
südlich der bergischen landstraße fließt der Pille-
bach weitgehend am östlichen rand des stadtteiles
gerresheim - ebenfalls in einem geradlinigen, mit
sohlschalen befestigten bachbett bis auf kurze, na-
turnah ausgebaute abschnitte er durchfließt hier ei-
nen stark besiedelten raum. Kurze gewässerab-

schnitte sind aufgrund der städtebaulichen entwick-
lung verrohrt und überbaut worden.

Regenwasser einleiten im Verlauf des Pillebachs
betreibt der stadtentwässerungsbetrieb düsseldorf
zahlreiche einleitungsstellen für niederschlagswas-
ser. basierend auf geltendem regelwerk sind an den
meisten dieser einleitungspunkte anlagen zur be-
handlung des niederschlagswassers erforderlich.
dies können regenklärbecken sein. Weil die einlei-
tungsstellen teilweise nah beieinander liegen, wer-
den diese durch bau von Überleitungssammlern zu-
sammengefasst. damit kann die anzahl der
betriebspunkte auf ein Minimum reduziert werden.
für die sich aus dieser Zusammenlegung ergebenden
neuen einleitstellen musste der nachweis der ge-
wässerverträglichkeit erbracht werden. daraus wie-
derum resultieren für einige neue einleitstellen auf-

Die naturnahe Gestaltung
des Düsseldorfer
Pillebachs mit
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Bergischen
Landstraße fließt
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Die Umsetzung des gewässerbewirtschaftungskonzeptes als Kombination
aus wasserbaulichen und siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen
führt somit bei finanzierung aus dem abwassergebührenhaushalt zu einer
Win-Win-situation für die düsseldorfer abwassergebührenzahlenden, den
steuerhaushalt der stadt düsseldorf sowie für das gewässer, für welches
die erreichung der Ziele der eu-Wrrl hiermit in die Wege geleitet wird. 

FAZIT 

grund des ökologischen Zustandes am Pillebach äu-
ßerst geringe drosselwassermengen - sprich: die
Menge Wasser, die kontinuierlich an den bach abge-
geben werden kann. dies wiederum zieht den bau
extrem großer regenrückhaltebecken nach sich.
in gesprächen mit der bezirksregierung düsseldorf
(br d-dorf) und dem ehemaligen staatlichen um-
weltamt düsseldorf (stua d-dorf) wurde bereits im
Jahr 2006 festgelegt, dass rückhaltemaßnahmen
nicht das alleinige Mittel sind. Vielmehr seien flan-
kierende Maßnahmen im gewässer zu treffen, um
dort die struktur zu verbessern.

Häufiger Abfluss möglich so kann die dimensio-
nierung der erforderlichen rückhaltebecken im Zu-
sammenhang mit einem naturnahen ausbau des Pil-
lebachs und einer damit verbundenen Verbesserung
des ökologischen Potenzials betrachtet werden.
durch die mit dem naturnahen ausbau einhergehen-
de Verbesserung des Potenzials zur Wiederbesied-
lung des Pillebachs kann das entlastungsintervall für
die dimensionierung der neuen rückhaltebecken ge-
mäß dem geltenden regelwerk verkürzt werden: von
„einmal in zwei Jahren“ auf „zweimal pro Jahr“. 
dies macht eine deutliche reduzierung des erforder-
lichen rückhaltevolumens - und damit des investiti-
onsvolumens - möglich. darüber hinaus müssen 
vorhandene regenrückhaltebecken nicht wegen re-
duzierung der drosselwassermenge auf ein gewäs-
serverträgliches Maß erweitert werden.
Voraussetzung für eine wasserrechtliche erlaubnis
zur einleitung aus derart bemessenen regenrückhal-
tebecken ist gemäß br d-dorf ein gewässerbewirt-
schaftungskonzept für den Pillebach/fliethbach. die-
ses muss am oberlauf beginnen und muss zeitlich
geordnet sämtliche wasserbaulichen und siedlungs-
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen entlang des ge-
wässers bis zur Mündung in die nördliche düssel do-
kumentieren. ein entsprechendes Konzept wurde
vom stadtentwässerungsbetrieb düsseldorf aufge-
stellt und mit der unteren Wasserbehörde düssel-
dorf als für die erteilung von einleiterlaubnissen zu-
ständige aufsichtsbehörde abgestimmt.
grundlage für die wasserbaulichen Maßnahmen ist
hierbei ein im Vorfeld für den Pillebach erstelltes Kon-
zept für die naturnahe entwicklung von fließgewäs-
sern (Knef). dieses sieht für den Pillebach die ent-
nahme der betonschalen aus dem gewässer und die
Herstellung eines leicht geschwungenen gewässer-
laufs mit variierenden böschungsneigungen vor.
ebenso sind mehrere betonabstürze zu entfernen
und durch fischaufstiegsanlagen zur Herstellung der
fischdurchgängigkeit zu ersetzen.

Finanzierung aus Abwassergebühren alle in
diesem bewirtschaftungskonzept genannten regen-
rückhaltebecken wurden vor diesem Hintergrund mit
einem entlastungsintervall von „zweimal pro Jahr“

bemessen. durch die finanzierung der ausbaumaß-
nahmen aus dem gebührenhaushalt lassen sich zeit-
nah die Voraussetzungen für diese dimensionierung
der regenrückhaltebeckenanlagen schaffen. 
die bestehenden anlagen müssen nicht mit zusätz-
lichem rückhaltevolumen nachgerüstet werden -
Kosten hierfür etwa 2,5 Mio euro. die neu zu errich-
tenden beckenanlagen bieten zudem durch die klei-
nere dimensionierung ein einsparpotenzial von gut
8,8 Mio euro.
da der gewässerausbau für rund fünf Mio. euro im
Vergleich zum bau zusätzlicher rückhaltekapazitä-
ten deutlich günstiger ist, ergibt sich in der bilanz ein
Vorteil von gut 6,3 Mio. euro für den gebührenhaus-
halt. des Weiteren werden durch diese finanzie-
rungsvariante aufwendungen aus dem steuerhaus-
halt für den gewässerausbau in Höhe von rund fünf
Mio. euro vermieden. ◼

Am Pillebach 
unterhält der Stadtent-
wässerungsbetrieb
Düsseldorf zahlreiche
Einleitungspunkte 
für Niederschlags-
wasser
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ast jedes Jahr sind Kommunen in nrW von extre-
men niederschlägen betroffen, teilweise mit gra-

vierenden folgen. dieser trend droht sich durch den
Klimawandel weiter zu verschärfen. angesichts der
zahlreichen Kommunen und der Vielzahl möglicher
gefahren durch starkregen und Hochwasser hat die
Kommunal agentur nrW das netzwerk Hochwasser-
und Überflutungsschutz gegründet. darin engagieren
sich rund 50 Kommunen zu diesem thema. 
die von starkregen hervorgerufenen Probleme wer-
den unter verschiedenen blickwinkeln gemeinsam
bearbeitet. das netzwerk und die Moderation durch
die Kommunal agentur nrW erfahren viel positive
resonanz. Kern des netzwerks ist die kontinuierliche
fachübergreifende Zusammenarbeit in der Kommu-
ne. ohne diese kann eine Überflutungsvorsorge nicht
gewährleistet werden. 

Leitfaden entwickelt diesen ansatz vertritt die
Kommunal agentur nrW schon seit dem Jahr 2015.
unter Mitwirkung zahlreicher experten und exper-
tinnen aus Wissenschaft und kommunaler Praxis hat
dies seinen niederschlag gefunden im leitfaden
„Hochwasser- und Überflutungsschutz“, der mit un-
terstützung des landes nrW erarbeitet wurde. 
das netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz
führt diesen gedanken der fachübergreifenden Zu-
sammenarbeit konsequent weiter. durch unterschied-

die Kommunal agentur nrw bietet städten und gemeinden die Möglichkeit zur
interkommunalen Zusammenarbeit bei der Vorsorge gegen starkregen 

Das Netzwerk Hochwasser- und 
Überflutungsschutz 

liche schwerpunkthemen werden stets andere berei-
che der Kommunalverwaltung angesprochen. das
spektrum reicht von der gefahrenabwehr bei starkre-
gen bis zu einer „wassersensiblen“ stadtplanung. 
Zu den regelmäßigen netzwerktreffen kommen
auch externe gäste und expert(inn)en. so wird der
interkommunale austausch angeregt, und die unter-
schiedlichen blickwinkel auf die zahlreichen aufga-
benbereiche der Kommune bleiben erhalten. 

Praxisorientierte Beratung die Mitgliedschaft im
netzwerk umfasst auch eine umfangreiche individuel-
le beratung zum Hochwasser- und Überflutungs-
schutz. Weiterführende fragestellungen - etwa juris-
tisch, technisch oder organisatorisch - werden durch
die Kommunal agentur nrW mit ihren unterschiedlich
ausgerichteten Mitarbeiter(inne)n beantwortet. so
haben alle netzwerkmitglieder die Möglichkeit, von je-
der speziellen anfrage der anderen zu profitieren. 
alle beantworteten fragen werden in einem Katalog
gesammelt und den Mitgliedern zur Verfügung ge-
stellt. darüber hinaus haben die am netzwerk teilneh-
menden kostenfrei Zugang zum „Paket Hochwasser
und Überflutungsschutz“ der online-rechtsdaten-
bank Ko-leX. alle rechtlichen und technischen regel-
werke sowie urteile zum thema liegen hier ständig in
der aktuellen fassung vor. Über neuerungen werden
die Mitglieder per newsletter informiert. so sind alle

Simon Stein ist 
referent für technik
und umwelt bei 
der Kommunal
agentur nrW
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netzwerkmitglieder zu den technischen und rechtli-
chen regeln immer auf dem neusten stand.

Klärung vor Ort bei speziellen Problemen oder in
festgefahrenen situationen unterstützt die Kommu-
nal agentur nrW vor ort. deren fachleute führen
ortsbegehungen in von starkregen betroffenen ge-
bieten durch. dabei werden unterschiedliche fach-
bereiche der Kommune einbezogen - der zuständige
Wasserverband, aufsichtsbehörden und falls nötig
die landwirtschaftskammer -, um lösungen zu fin-
den. an unterschiedlichen stellen konnten so anstatt
aufwändiger technischer umbauten des Kanalnet-
zes preiswerte alternativen gefunden werden - etwa
eine geänderte bewirtschaftung landwirtschaftli-
cher flächen oder das anlegen von erosionsschutz-
streifen in Äckern.
neben den fachvorträgen generieren die netzwerk-
mitglieder ihre informationen in direktem austausch
miteinander und entwickeln anwendbare Hilfen für
die Praxis. in kleinen arbeitsgruppen wurden flyer,
Poster sowie Muster-Pressemitteilungen für die bür-
ger/innenberatung entwickelt. diese werden dann
für alle netzwerkmitglieder kostenlos individuali-
siert und können in der praktischen arbeit verwen-
det werden. die netzwerk-flyer „objektschutz“ und
„Verhaltensvorsorge“ werden in vielen Kommunen
eingesetzt und haben sich in der Praxis bewährt. 

Karte zu Starkregengefahr Wie wird gefahr
durch starkregen sichtbar gemacht und wie infor-
miert die Kommune die betroffenen bürgerinnen
und bürger? erstellung und nutzung von starkregen-
gefahrenkarten ist ebenfalls ein wichtiges netzwerk-
thema. auch hier konnten die netzwerkkommunen
voneinander profitieren. 
Viele bürger/innen befürchten, eine Veröffentlichung
der starkregengefahrenkarten führe zu Wertverlust
des grundstücks oder zum Verlust des Versicherungs-
schutzes. Zu den gemeinsamen arbeitsergebnissen
gehört, dass dies durch die praktischen erfahrungen
der Kommunen, die bereits starkregengefahrenkar-
ten veröffentlicht haben, bisher nicht bestätigt wer-
den konnte. bürgerinnen und bürger sollten aller-
dings über die grenzen der aussagekraft solcher
Karten informiert werden. 
Hierbei kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen
werden, dass es zu schäden durch starkregen
kommt. Mit der Veröffentlichung der starkregenge-
fahrenkarten sollte aber eine beratung durch die
Kommune angeboten werden. die alternative, ge-
zielt in stark betroffenen ortslagen oder bereichen
zu informieren, wurde ebenfalls als praktikables Vor-
gehen herausgearbeitet. 

Ergebnisse dokumentiert auch hier wird der
nutzen eines uneingeschränkten austauschs von er-
fahrungen und Know-how zwischen den netzwerk-

kommunen deutlich. alle ergebnisse
werden zusammenfassend für die ge-
samte gruppe dokumentiert. 
Mit dem genannten angebot sind die
netzwerkkommunen auf die förde-
rung des kommunalen starkregenri-
siko-Managements durch das land
nrW bestens vorbereitet. die netz-
werkmitglieder sind in der lage, die
unterschiedlichen leistungen zum
kommunalen starkregenrisiko-Ma-
nagement einzuordnen und entspre-
chende angebote einzuholen. 

Weiterentwicklung Netzwerk Ziel
des netzwerks ist, den direkten aus-
tausch und die Zusammenarbeit zwi-
schen den netzwerkkommunen stär-
ker in den Mittelpunkt zu rücken. Zur
konkreten bearbeitung von aufgaben
und Problemstellungen sollen sich arbeitsgruppen bil-
den, sollen Materialien ausgetauscht werden. Jede
Kommune wird motiviert, ihre laufenden Projekte zum
starkregenrisiko-Management im netzwerk vorzustel-
len. auf diese Weise verbindet das netzwerk Kommu-
nen, die vor ähnlichen Problemen stehen. 
die fachübergreifende Zusammenarbeit bleibt eine
Herausforderung. die einbeziehung unterschiedlicher
fachbereiche wird weiter forciert, indem netzwerk-
treffen mit fokusthemen angeboten werden, die auch
fachbereiche jenseits der stadtentwässerung anspre-
chen. das netzwerk Hochwasser und Überflutungs-
schutz steht allen Kommunen und kommunalen 
betrieben offen. ◼

 
 

 
 

Im „Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz“ engagieren sich mittlerweile rund
50 Städte und Gemeinden in NRW
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Das Netzwerk hat unter
anderem die Arbeitshilfe
Starkregengefahrenanalyse
herausgegeben
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Mit planungsrechtlichen Methoden, aber auch durch
information und Beratung wirkt die stadt Xanten dem aus
umweltsicht problematischen trend zu schotter-Vorgärten
entgegen

Natur statt grauer Steinchen 

n den zurückliegenden Jahren ist in Xanten wie in
vielen anderen regionen eine Zunahme soge-

nannter schotter-Vorgärten zu beobachten. dieser
entwicklung, die stadtgestalterisch und ökologisch
unerwünscht ist, versucht die stadt Xanten seit eini-
ger Zeit mit unterschiedlichen instrumenten entge-
genzuwirken. 
der Xantener ansatz richtet sich dabei nicht gegen
den bau ökologisch wertvoller trockenmauern oder
gegen auf brachflächen eingerichtete biotope, die ei-
nen naturnahen lebensraum für tierarten wie amei-
sen, schmetterlinge, eidechsen oder Wildbienen so-
wie die Pflanzenwelt bilden. die Xantener strategie
zielt vielmehr auf eine Vorgartengestaltung, bei der
schotter in unterschiedlicher größe einen wesentli-
chen anteil der bodenbedeckung ausmacht und nur
geringe bis keine bepflanzung angelegt wird. 
durch das abtragen der Humusschicht respektive de-
ren abdeckung mit Vlies oder Plastikfolie - teilweise
wird spritzbeton eingesetzt - kommt es zu einer Ver-
ringerung der grünflächen im stadtgebiet, mit der
eine Versiegelung und Verarmung der böden einher-
geht. Zudem werden in vielen fällen nicht heimische
gewächse - sogenannte neophyten - gepflanzt, die
sich unter umständen im stadtgebiet weiter ausbrei-

ten und die heimischen Pflanzen verdrängen oder
heimischen tierarten wenig bis gar keine nahrung
bieten. 

Regeln im Bebauungsplan im umgang mit
schottergärten - im privaten wie im öffentlichen
raum - setzt die stadt Xanten neben festsetzungen
in bebauungsplänen verstärkt auf aufklärung und ei-
gene vorbildhafte beispiele. bei der aufstellung von
bebauungsplänen werden in Vorgärten einfriedun-
gen nur noch als Hecken aus heimischen und stand-
ortgerechten gehölzen nach vorgegebenen Pflanz-
listen in Verbindung mit offenen Holzzäunen oder
drahtzäunen zugelassen. darüber hinaus sind die
einfriedungen in bodennähe für Kleintiere durchläs-
sig zu halten. 
um die Versiegelung der Vorgärten möglichst gering
zu halten, sind diese gärtnerisch anzulegen. dabei
sind befestigte oder bekieste flächen lediglich als
notwendige geh- und fahrflächen zulässig und müs-
sen sich in ihrer ausdehnung auf das für eine übliche
nutzung angemessene Maß beschränken. diese re-
geln werden bislang als gestalterische festsetzungen
gemäß § 9 abs. 4 baugesetzbuch (baugb) in Verbin-
dung mit § 89 landesbauordnung (bauo) nrW in
neue bebauungspläne übernommen. Zukünftig sol-
len verstärkt auch festsetzungen nach § 9 abs. 1 nr.
16 d) baugb sowie nach § 9 abs. 1 nr. 20 baugb ge-
troffen werden. 

Keineswegs pflegeleicht in der bauberatung wird
insbesondere bei älteren bebauungsplänen darauf

Ulrich Nicolet ist 
stadtplaner bei der
stadt Xanten

Niklas Franke ist 
technischer dezernent
bei der stadt Xanten

DIE AUTOREN

Die Stadt Xanten
verzichtet bei der
Gestaltung von
Außenanlagen bewusst
auf Schotter- und
Kiesflächen FO

TO
S 
(2
): 
ST
AD

T 
XA

N
TE
N

i



THEMA STARKREGEN

stÄdte- und geMeinderat 7-8/20�9    25

hingewiesen, dass anders als behauptet - „rasenmä-
hen, gießen und unkraut jäten nicht mehr nötig“ -
schottergärten durchaus nicht pflegeleicht sind. auf
die steinflächen fallende blätter müssen eingesam-
melt werden, da sich sonst gräser und Pflanzen in
den steinfugen ansiedeln. ebenso breitet sich auf der
steinoberfläche Moos aus, sofern der Kies nicht re-
gelmäßig gereinigt wird.
im rahmen dieser beratung wird darauf hingewie-
sen, dass nach anlage eines schottergartens in drei
bis zehn Jahren erste Wildkräuter wachsen, deren be-
seitigung nur unter anwendung chemischer un-
krautvertilger erfolgen kann. Zudem wird aufgezeigt,
dass gerade kleine grünflächen sogenannte ökologi-
sche trittsteine darstellen für Pflanzenarten, insek-
ten und Vögel, die auf der suche nach nahrung und
nistplätzen von grüninsel zu grüninsel wandern. da-
rüber hinaus liefern diese grünflächen kostengüns-
tig saubere und frische luft.

Anschauung im Kurpark durch umgestaltung
der Wallanlagen rund um den stadtkern von Xanten
in einen Kurpark in den Jahren 2016 bis 2019 wurde
die Möglichkeit ergriffen, den unterschied zwischen
Kies- und splittergärten als staudenmischflächen so-
wie bloßen schottergärten am „lebenden objekt“
darzustellen. Hierbei wurden rund 64.000 stauden
und gut 117.000 blumenzwiebeln gepflanzt, um den
stadtpark vom frühling bis in den Herbst hinein viel-
fältig erblühen zu lassen. 
Zudem wurde eine schmetterlings- und Wildblumen-
wiese angelegt, in der mehrere sogenannte insekten-
hotels - von Xantener schulen entworfen und gebaut
- aufgestellt wurden. damit setzt die stadt ein Zei-
chen gegen das insektensterben und schafft lebens-
raum für arten, die es vorher in den Wallanlagen nicht
gab. der blühzyklus bringt von Mai bis ende septem-
ber viele unterschiedliche Wildblumen hervor, die in-
sekten als nahrung und lebensraum dienen.

Bunt statt grau seit 2015 ist die stadt Xanten
Mitglied der leader-region „niederrhein: natür-
lich lebendig!“, welche die vier linksrheinischen
Kommunen alpen, sonsbeck, rheinberg und Xan-
ten umfasst. die lag niederrhein e.V. hat gemein-
sam mit den Klimaschutzmanagern der Kommu-
nen alpen, rheinberg, sonsbeck und Xanten das
Projekt „bunt statt grau“ initiiert. dieses soll die
notwendigkeit klima- und insektenfreundlicher
Vorgärten verstärkt in das bewusstsein der bevöl-
kerung rücken.
Hierbei wurde unter anderem eine broschüre erar-
beitet, die tipps und ratschläge zur einfachen ge-
staltung von Vorgärten gibt. die broschüre wird ab
Juni 2019 kostenfrei in den rathäusern der vier lea-
der-Kommunen ausliegen. Zudem ist für die som-
mermonate geplant, in jeder der vier leader-Kom-
munen einen Wettbewerb für den klimafreund-

lichsten Vorgarten auszuloben. die gewinner/in-
nen erhalten einen 150 euro-gutschein für den ein-
kauf in einem gartencenter.

Hochbeete auf Wanderschaft Mit Hilfe der re-
gionalgruppe rhein-ruhr des Vereins für naturna-
he garten- und landschaftsgestaltung naturgar-
ten e.V. wurden am tag der offenen naturarena in
Wesel-bislich mobile Hochbeete mit heimischen,
insektenfreundlichen Wiesenblumen sowie stau-
den bepflanzt. das Klimabündnis der Kommunen
im Kreis Wesel schickte diese anschauungsbeete
mit bienenfreundlichen Pflanzen im rahmen des
Projektes „Wandernde gärten“ auf die reise durch
den Kreis Wesel. die „wandernden gärten“ wurden
vom 10. bis 13.05.2019 am rathaus Xanten - in zen-
traler innenstadtlage - aufgestellt.
um nicht nur von ökologisch wertvollen Vorgärten
zu reden oder diese in bebauungsplänen einzufor-
dern, werden in der stadtverwaltung auch infor-
mationen über bienen- sowie insektenfreundliche
Pflanzen und deren blühzeit bereitgestellt. Hierbei
werden blühkalender für balkon- und Kübelpflan-
zen sowie beet- und freiflächen kostenlos an die
bevölkerung abgegeben. durch aktive Werbung für
diese angebote in allen Medien soll
die bevölkerung animiert werden,
das ganze Jahr über den „tisch für
die insekten zu decken“ und auf
diese Weise dazu beizutragen, wei-
teres artensterben zu verhindern.
im ergebnis setzt die stadt Xanten
auf aufklärung, bürgerschaftliches
engagement und eigenverantwor-
tung im umgang mit privaten Vor-
gärten. die bevölkerung soll für die
durch schottergärten hervorgerufenen vielfältigen
Probleme sensibilisiert werden, um im eigenen in-
teresse eine lebenswerte umwelt zu erhalten und
zu entwickeln. ◼

Der Kurpark Xanten
wurde naturnah
umgestaltet und bietet
zahlreichen Tier- sowie
Pflanzenarten
Lebensraum 

Weitere informationen im
internet:

https://www.leader-
niederrhein.de/projekte/
bunt-statt-grau-vorgaerten-
klimafreundlich-gestalten 

https://www.naturgarten.org/ 
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eit 2007 erfasst der städte- und gemeindebund
nrW in seiner jährlichen Haushaltsumfrage

nicht nur die grundsteuer und die gewerbesteuer
als wichtigste eigene steuerquellen der Kommunen,
sondern auch die Hundesteuer, die spielautomaten-
steuer, die Zweitwohnungssteuer und einige neue
arten kommunaler aufwandsteuern, deren bundes-
weites gesamtaufkommen mittlerweile die Milliar-
dengrenze überschritten hat. 
in nordrhein-Westfalen erheben alle 360 stgb nrW-
Mitgliedstädte und -gemeinden eine Hundesteuer,
wobei die steuersätze pro Hund im Vergleich zum
großstädtischen raum moderat sind. aktuell reichen
sie von 24,60 euro pro Hund und Jahr in der stadt Verl
bis 132 euro in der stadt Wülfrath. durchschnittlich
werden im Jahr 2019 rund 76 euro pro Hund und Jahr
fällig. im Jahr 2007 betrug der durchschnittliche steu-
ersatz noch 60 euro pro Jahr (siehe schaubild seite 27
Mitte). 
in den meisten Kommunen ist es üblich, die Hunde-
steuer zu staffeln. der zweite oder dritte Hund ist in
der regel deutlich teurer als der erste gehaltene
Hund. der lenkungszweck wird besonders in den er-
höhten steuersätzen für gefährliche Hunde deut-
lich. Während im Jahr 2007 nur 184 stgb nrW-Mit-
gliedskommunen von dieser Möglichkeit gebrauch
machten, erheben im Jahr 2019 bereits 282 städte
und gemeinden eine so genannte Kampfhunde-
steuer. 
um die Hundehaltenden zu motivieren, bestimmte
Hunderassen zu meiden, fallen die steuersätze im
Vergleich zur „normalen“ Hundesteuer recht dras-
tisch aus. im Jahre 2007 betrug die Hundesteuer pro

gefährlichem Hund im durchschnitt noch 447 euro.
im Jahr 2019 sind es bereits 535 euro.
im Kontext der besteuerung gefährlicher Hunde ver-
ursachen neuerdings solche des typs „old english
bulldog“ einiges aufsehen. deren eingruppierung
im nrW-Hunderecht zieht auch steuerliche Konse-
quenzen bei der Hundesteuer nach sich. bei diesem
typ, der keine anerkannte rasse darstellt, handelt es
sich nach den feststellungen des Verwaltungsge-
richts Köln um eine rückzüchtung aus english bull-
dog, bullmastiff, american bulldog und Pittbull-
terrier. 
Zumindest die drei letztgenannten rassen zählen zu
den gefährlichen Hunden im steuerlichen sinne, wo-
bei grundsätzlich auch die Kreuzung der rassen un-
tereinander oder - wie hier - mit anderen Hunden ei-
ne besteuerung nach dem höheren tarif auslöst.
allerdings hat das oberverwaltungsgericht dem Ver-
waltungsgericht Köln insoweit widersprochen, als
neben der Kreuzung eine weitere Voraussetzung -
deutliches Hervortreten des Phänotyps einer gefähr-
lichen rasse - gegeben sein und im einzelfall festge-
stellt werden muss. Zuständig für diese Phänotyp-
feststellung sind die lokale ordnungsbehörde oder
das Kreisveterinäramt. etwas anderes gilt nur dann,
wenn sich ein einzelner Hund - unabhängig von rasse
oder abstammung - als gefährlich erwiesen hat, etwa
durch beißattacken.
unter den stgb nrW-Mitgliedskommunen erheben
aktuell fast 350 eine Vergnügungssteuer auf spielge-
räte, die sogenannte Spielautomatensteuer. in der
Vergangenheit hat es wiederholt anlass gegeben,
den steuermaßstab für die Vergnügungssteuer auf
geldspielgeräte anzupassen. 
aufgrund der aktuellen rechtsprechung des bun-
desverwaltungsgerichts empfiehlt die Mustersat-
zung des stgb nrW, als bemessungsgrundlage auf
den spieleinsatz abzustellen. dieser gewährleistet
im Vergleich zum einspielergebnis eine genauere
bezifferung des Vergnügungsaufwandes der spie-
lenden. dies gilt jedenfalls, falls absehbar ist oder
ermittelt wurde, dass in der betreffenden stadt
oder gemeinde alle spielgeräte den spieleinsatz do-
kumentieren. 
der durchschnittliche steuersatz bei den 210 stgb
nrW-Mitgliedstädten und -gemeinden, die derzeit
noch das einspielergebnis bei spielautomaten mit
gewinnmöglichkeit als bemessungsgrundlage ver-
wenden, liegt im Jahr 2019 bei 14,99 Prozent. die
diesjährige Haushaltsumfrage des städte- und ge-
meindebundes nrW zeigt, dass 109 Mitgliedskom-
munen die bemessungsgrundlage auf den spielein-
satz umgestellt haben, wobei die steuersätze im
durchschnitt bei 4,71 Prozent liegen. 
aufgrund der breiteren bemessungsgrundlage rei-
chen niedrigere Hebesätze aus, um das aufkommen
der bisherigen besteuerung nach einspielergebnis zu
erreichen. der stgb nrW empfiehlt hierbei eine ge-

auch 2018 leisteten die kommunalen aufwandsteuern einen
wichtigen Beitrag zur finanzierung öffentlicher aufgaben, 
wie die haushaltsumfrage des stgB nrw ergeben hat

Obolus für den privaten
Vorteil

Carl Georg Müller
ist referent für
finanzen beim 
städte- und 
gemeindebund
nrW
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Hundesteuer ist in kleinen und mittleren Kommunen meist niedriger als in Großstädten 
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naue Kalkulation, um nicht in Konflikt mit dem so ge-
nannten erdrosselungsverbot zu geraten. 
ein sonderfall ist die besteuerung so genannter ge-
waltspielautomaten. dabei handelt es sich um gerä-
te mit spielinhalten, die zwar strafrechtlich nicht ver-
boten, gleichwohl aber wegen der tendenz zur
gewaltverherrlichung gesellschaftspolitisch uner-
wünscht sind. 
anders als bei normalen spielautomaten, für die das
bundesverfassungsgericht die erhebung einer steu-
er nach der stückzahl für verfassungswidrig erklärt
hat, ist es wegen des lenkungszwecks bei gewalt-
spielautomaten nach wie vor zulässig, unabhängig
vom umsatz eine fixe steuer pro gerät zu erheben.
dies tun derzeit 263 stgb nrW-Mitgliedskommu-
nen. die steuer liegt aktuell im durchschnitt bei 394
euro.
im ländlichen bereich wird die Zweitwohnungssteuer
von einigen Kommunen mit ausgeprägtem fremden-
verkehrsanteil erhoben. aktuell verlangen 73 Mit-
gliedstädte und -gemeinden des stgb nrW eine sol-
che steuer, 27 mehr als 2007. die steuersätze sind

dabei in den vergange-
nen Jahren in etwa kon-
stant geblieben und lie-
gen bei rund elf Prozent
der Jahreskaltmiete. 
seit 2011 untersucht der
städte- und gemeinde-
bund nrW, inwieweit
seine Mitgliedskommu-
nen von den neuen Auf-
wandsteuern gebrauch
machen, die mittlerwei-
le durch das innenmi-
nisterium und das fi-
nanzministerium nrW
genehmigt worden sind.
im Jahre 2011 erhoben 16
Mitgliedskommunen 
eine so genannte sex-
steuer. im Jahr 2019 sind 
es bereits 42 städte 
und gemeinden (siehe
schaubild links). 
ein Vergleich der steu-
ersätze ist allerdings
nicht möglich, da sich
die steuermaßstäbe
stark voneinander un-
terscheiden. Kaum Ver-
breitung gefunden hat
im kreisangehörigen
raum die betten- oder
Übernachtungssteuer.
lediglich in sechs Kom-
munen wird diese steu-
er 2019 erhoben. 

FINANZEN
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die größte dynamik bei den neueren aufwandsteu-
ern hat die besteuerung des Wettaufwandes in
Wettbüros - die so genannte Wettbürosteuer. eine
solche gibt es derzeit in 65 stgb nrW-Mitgliedskom-
munen. Mit dem urteil des bundesverwaltungs-
gerichts ende Juni 2017, das den flächenmaßstab -
größe des Wettbüros - für unzulässig erklärte und
stattdessen eine besteuerung des Wetteinsatzes for-
derte, hat diese steuer zwar bereits einen ersten um-
bruch hinter sich, in dessen Zuge die wesentlichen
fragen der Zulässigkeit geklärt wurden. dennoch
wird die Wettbürosteuer auch weiterhin von den
Wettbürobetreibern und ihren Verbänden massiv
kritisiert. 
Häufig stehen dabei rechtsfragen im fokus, die aus
sicht der fachöffentlichkeit als durch das bundesver-
waltungsgericht geklärt gelten dürfen. es werden
aber durchaus auch neue aspekte - insbesondere mit
blick auf den neuen steuermaßstab Wetteinsatz -
angesprochen. diese sind bisher allenfalls auf erst-
instanzlicher ebene von Verwaltungsgerichten erör-
tert worden. im März 2018 hat sich das oberverwal-
tungsgericht nrW immerhin bereits eingehend mit
der frage auseinandergesetzt, welche anforderun-
gen ein Wettbüro und die dort stattfindende live-
Übertragung erfüllen müssen. 
insofern ist - wie bei neuen aufwandsteuern durch-
aus üblich - nicht mit einem baldigen ende der ausein-
andersetzungen um die Wettbürosteuer zu rechnen.
dabei wird es etwa um besteuerung unterschiedli-
cher Wettarten gehen. Während nach ansicht des
Verwaltungsgerichts düsseldorf sowohl live- als
auch sogenannte Pre-Match-Wetten erfasst sind,
können online-Wetten - so das Verwaltungsgericht
Minden - wegen des zu schwachen örtlichen bezugs
nicht besteuert werden. 
es werden aber auch grundsätzliche fragen zu klären
sein, wie sie ein verfassungsrechtliches gutachten
des deutschen sportwettenverbandes e. V. aufwirft.
Wie sich die rechtsprechung zu derlei neueren aspek-
ten positionieren wird, bleibt abzuwarten. im ergeb-
nis kann man allerdings davon ausgehen, dass die
Wettbürosteuer - von Korrekturen im detail abgese-
hen - den Kommunen als steuerquelle erhalten
bleibt.
Straßenausbaubeiträge Zum ersatz des aufwandes
für Herstellung, erweiterung und Verbesserung öf-
fentlicher straßen, Wege und Plätze sowie als gegen-
leistung für die wirtschaftlichen Vorteile, die grund-
stückseigentümern durch nutzung dieser Ver-
kehrswege entstehen, erheben 279 stgb nrW-Mit-
gliedskommunen straßenbaubeiträge. die durch-
schnittlichen jährlichen einnahmen aus straßen-
baubeiträgen in den zurückliegenden fünf Jahren
werden bei den 279 Kommunen, die solche erhoben
haben, auf insgesamt 74,4 Mio. euro geschätzt. die-
ser Wert ist erstmals in einer stgb nrW-Haushalts-
umfrage erhoben worden. ◼

Durchschnittliche Steuersätze pro Hund und Jahr 
in StGB NRW-Mitgliedskommunen 2007 - 2019

Neue örtliche Aufwandsteuern - Anzahl der 
StGB NRW-Mitgliedskommunen
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Schaubild Mitte: Während
im Durchschnitt die
reguläre Hundesteuer in
den StGB NRW-
Mitgliedskommunen seit
2007 von 60 auf 76 Euro
gestiegen ist, wurden die
Steuersätze für
Kampfhunde von 447 auf
534 Euro erhöht

Schaubild unten: Die
Anzahl der Sexsteuer
erhebenden Kommunen
nimmt seit 2011 moderat
zu, die Anzahl der
Kommunen mit
Wettbürosteuer ist dagegen
seit 2015 rasant in die Höhe
gegangen



Vergaberecht
GWB | VgV | VSVgV | SektVO | VOB/A | KonzVgV | UVgO | Haushaltsrecht | Öf-
fentliches Preisrecht, Handkommentar, herausgegeben von Prof. Dr. Her-
mann Pünder, LL.M., RA Dr. Martin Schellenberg, FAVergabeR, 3. Auflage
2019; 3.611 S., gebunden, 228 Euro, ISBN 978-3-8487-3043-8, Nomos Ver-
lagsgesellschaft, Baden-Baden

die ausgabe 2019 des Hk-Vergaberechts enthält eine komplette Kom-
mentierung des neuen Vergaberechts und ordnet die neuen regelungen
in die vergaberechtliche entscheidungspraxis ein. ausführlich behandelt
werden die brennpunkte der reform: 

•     die neue unterschwellenvergabeordnung 
•     die Änderungen der Wertungssystematik 
•     die neuen regelungen zur inhousevergabe und interkommunalen Ko-

operation 
•     die neuen bestimmungen zur selbstreinigung 
•     die regelungen zur Zulässigkeit von Vertragsänderungen 
•     die neuregelungen bei der sog. e-Vergabe 
•     der eignungsnachweis durch die einheitliche europäische eigenerklä-

rung oder 
•     die neue „innovationspartnerschaft“. 

topaktuell: die Vob/a 2019 ist bereits redaktionell berücksichtigt. 
besonders praxisnah sind die vielen Hinweise für die gestaltung der Ver-
gabeunterlagen und das Vorgehen bei vergaberechtlichen auseinander-
setzungen auch nach neuem recht. 

az.: 21.1

Praxis der Kommunalverwaltung

Landesausgabe Nordrhein-Westfalen, Ratgeber für die tägliche Arbeit aller
Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden, Städten und Land-
kreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-Zugänge / auch auf DVD-ROM
erhältlich). Herausgegeben von: Jörg Bülow, Dr. Jürgen Busse, Dr. Jürgen Die-
ter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof.
Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Prof.
Dr. Christian O. Steger, Hubert Stubenrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Jo-
hannes Winkel und Uwe Zimmermann. KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG,
65026 Wiesbaden, Telefon 0611-88086-10, Telefax 0611-88086-77,
www.kommunalpraxis.de, E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen) lieferungen enthalten:

560. nachlieferung | april/Mai 2019 | 84,90 euro
K 23 nW - gesetz über den rettungsdienst sowie die notfallrettung und
den Krankentransport durch unternehmen (rettungsgesetz nrW- rettg
nrW) - Von dr. Carl Müller-Platz: sowohl Kommentierung als auch an-
hang wurden umfassend überarbeitet.
K 31b - sprengstoffrecht - Von Kurt Meixner, ltd. Ministerialrat a. d.: der
beitrag wurde aufgrund zahlreicher Änderungen des sprengstoffgesetzes
erneut überarbeitet.

561. nachlieferung | april/Mai 2019 | 84,90 euro
l 11 nW - Wassergesetz für das land nordrhein-Westfalen - Von Hauptre-

ferent für umweltrecht beim stgb nrW und geschäftsführer der Kom-
munal agentur nrW gmbH dr. jur. Peter Queitsch, rechtsanwältin bei
der Kommunal agentur nrW gmbH Claudia Koll-sarfeld und rechtsan-
wältin bei der Kommunal agentur nrW gmbH Viola Wallbaum: Mit die-
ser lieferung wird die Kommentierung des lWg nrW erweitert und er-
gänzt. dabei werden sowohl fragen aus der Praxis berücksichtigt als auch
die zwischenzeitlich erschienene literatur und rechtsprechung eingear-
beitet.
l 13 - die aufgaben der unteren und örtlichen straßenverkehrsbehörden
- Von regierungsdirektor Johann Kralik, bay. staatsministerium des
lnnern: die darstellung wurde vollständig aktualisiert.

az.: 13.0.1-002/001

Das Beamtenrecht 
in Nordrhein-Westfalen
Kommentar von Dipl.-Verwaltungswirt Heinz D. Tadday und Ministerialrat
Dr. Ronald Rescher, Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen. 156. Ergänzungslieferung, Stand März 2019; 388 Seiten, 97,90 €.
Loseblattausgabe: Grundwerk 3.492 Seiten, DIN A 5, in drei Ordnern, 99
€ bei Fortsetzungsbezug, zzgl. Ergänzungslieferungen (299 € bei Einzel-
bezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1 - 3 Nutzer im Jahresabonnement 299
€ (inkl. Updates), weitere Preise auf Anfrage. ISBN 978-3-7922-0150-3
(Print), ISBN 978-3-7922-0201-2 (Digital), Verlag W. Reckinger, Siegburg

Mit der 156. ergänzungslieferung (stand März 2019) werden die aktuel-
le rechtsprechung und geänderte Vorschriften berücksichtigt. im Vor-
schriftenteil wird die novelle des beamtenstatusgesetzes eingearbei-
tet. in der Kommentierung werden u. a. § 33 (dienstunfähigkeit,
antragsruhestand), § 71 (erholungsurlaub) - hier insbesondere die aus-
führungen zur fürsorgeverpflichtung des arbeitsgebers zur angemes-
senen aufklärung über den Verfall von Mindesturlaubsansprüchen und
§ 92 (dienstliche beurteilung, dienstzeugnis) überarbeitet.
in den rechts- und Verwaltungsvorschriften werden die novellen der ne-
bentätigkeitsverordnung, der beihilfenverordnung und des landesper-
sonalvertretungsgesetzes sowie die neufassung der Verwaltungsvor-
schriften zur ausführung der beihilfenverordnung berücksichtigt. Zudem
wird das stichwortverzeichnis erneut aktualisiert.

az.: 14.0.1

BÜCHER
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Aktuelles im Online-Portal Integration
Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes
NRW unter www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die
360 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre Integrations-
und Flüchtlingsarbeit aus. 

DifU-Tagung zum sozialen Zusammenhalt 
auf einer fachtagung des deutschen instituts für urbanistik (di-
fu) wurde im dezember 2018 diskutiert, wie sich angesichts zu-
nehmender Vielfalt sozialer Zusammenhalt in der stadtgesell-
schaft realisieren lässt. Praktische Herausforderungen wie auch
ungewissheit und Ängste der stadtbevölkerung standen im fo-
kus. reden, diskussionen und ergebnisse sind nun in einer doku-
mentation im internet herunterzuladen unter difu.de/ 12444 .
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EUROPA-NEWS

Europawahl in Nordrhein-Westfalen
in nordrhein-Westfalen haben sich mehr als acht Millionen Men-
schen an der europawahl am 26. Mai 2019 beteiligt. nach vorläufi-
gen Zahlen lag die Wahlbeteiligung mit 61,4 Prozent deutlich über
der von 2014 mit 52,3 Prozent. den angaben zufolge entschieden
sich 27,9 Prozent der Wähler/innen in nrW für die Cdu, die trotz
stimmenverlusten stärkste Kraft blieb. Zweitstärkste Kraft in nrW
wurden die grünen mit 23,2 Prozent der stimmen. Herbe Verluste
musste die sPd einstecken. sie kam landesweit nur noch auf 19,2
Prozent. dahinter folgten die afd mit 8,5 Prozent, die fdP mit 6,7
Prozent und die linke mit 4,2 Prozent der stimmen. 

Initiative „Städte und Regionen für 
Integration“
der europäische ausschuss der regionen hat mit vier europäischen
Vereinigungen - Versammlung der regionen europas, rat der ge-
meinden und regionen europas, eurocities und Konferenz der pe-
ripheren Küstenregionen - die initiative „städte und regionen für
integration“ gegründet. es handelt sich um eine politische Platt-
form, auf der positive beispiele für die integration von
Migrant(inn)en und geflüchteten präsentiert und informationen
ausgetauscht werden können. Ziel ist es, den Wert von Vielfalt beim
aufbau integrativer städte und bei der gewährleistung des sozia-
len Zusammenhalts aufzuzeigen. interessierte Kommunen und re-
gionen können der initiative beitreten, mehr infos im internet unter
https://cor.europa.eu/de/our-work/Pages/cities-and-regions-for-
integration.aspx .

Zusammenarbeit zwischen NRW 
und Wallonie
nordrhein-Westfalen und die Wallonie in belgien wollen ihre be-
ziehungen vertiefen. nrW-Ministerpräsident armin laschet und
sein wallonischer amtskollege Willy borsus unterzeichneten Mit-
te Mai 2019 eine gemeinsame erklärung. Ziel ist die intensivie-
rung der Zusammenarbeit insbesondere in den bereichen Ver-
kehr und Mobilität, forschung und innovation sowie energie.
geplant ist eine Plattform, um den grenzüberschreitenden öf-
fentlichen nahverkehr zu verbessern und Konsultationen über
europäische Verkehrsnetze zu führen. im rahmen von innovati-
onspartnerschaften sollen Kommunikations- und informations-
technologie, biomedizin sowie erneuerbare energien gefördert
werden. 

WLAN für deutsche Kommunen
Mehr als 500 städte und gemeinden in deutschland werden von
der europäischen union beim aufbau von öffentlichem Wlan un-
terstützt. sie gehören zu den 3.400 erfolgreichen bewerberkom-
munen des zweiten förderaufrufs des Programms „Wifi4eu“. ins-
gesamt hatten sich europaweit 10.000 Kommunen beworben. die
erfolgreichen Kommunen erhalten jeweils bis zu 15.000 euro für
den aufbau eines Wlan-Hotspots auf öffentlichen Plätzen, in Parks

sowie an stadthallen, bibliotheken und Museen. Kommunen, die
nicht zum Zuge gekommen sind, können sich ende 2019 und im
Jahr 2020 erneut bewerben. 

EuGH zu Messung der täglichen
Arbeitszeit 
arbeitgeber sollen überall in europa verpflichtet werden, die ar-
beitszeit ihrer Mitarbeiter/innen vollständig zu erfassen. das hat
der europäische gerichtshof (eugH) am 14. Mai 2019 entschieden.
nur mit einem verlässlichen system zur Messung der täglichen und
wöchentlichen arbeitszeit könne ermittelt
werden, ob die wöchentliche Höchstarbeits-
zeit einschließlich der Überstunden sowie die
täglichen und wöchentlichen ruhezeiten ein-
gehalten worden seien. den eu-Mitgliedstaa-
ten obliege dabei die Vorgabe geeigneter Zeit-
erfassungssysteme. in deutschland müssen
arbeitgeber bisher nur Überstunden erfassen.
Während der deutsche gewerkschaftsbund
die entscheidung begrüßte, kritisierten die 
arbeitgeberverbände das urteil.

Kampagne „Europa in 
meiner Region“ 
die europäische Kommission möchte eu-Projekte besser bekannt
machen und bietet dafür unterstützung an. im rahmen der Kam-
pagne „europa in meiner region“ können Projektbeteiligte online
an Kommunikationsschulungen teilnehmen, um etwa Veranstal-
tungen für ihr Projekt zu organisieren und soziale Medien effizient
zu nutzen. Wer eine Kurzbeschreibung sowie fotos und Videoauf-
nahmen seines eu-Projekts einreicht, kann für Werbezwecke bis zu
300 kostenlose Postkarten erhalten. Zudem können bis zum 18. au-
gust 2019 erfahrungsberichte über Projekte eingereicht werden.
sechs gewinner/innen dieses Wettbewerbs werden im Herbst zu
einer Kommunikationsschulung nach brüssel eingeladen. Mehr 
infos unter https://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/
communication/euinmyregion/ .

European Youth Award 2019
das internationale Centrum für neue Medien ruft junge Menschen
in europa auf, sich am european Youth award zu beteiligen. teilneh-
men können unternehmer/innen sowie gründer/innen von start-
ups unter 33 Jahren, die soziale, ökologische, kulturelle oder ökono-
mische Herausforderungen mit Hilfe digitaler technologie
bewältigen wollen. Prämiert werden bereits realisierte digitale Pro-
jekte in den Kategorien „gesundheit”, „lernhilfen“, „Kulturen ver-
binden“, „umweltbewusstsein“, „bürgerengagement“, „nachhaltige
Wirtschaft“ sowie „lebensführung“, „innovation“ und „Zukünftiges
europa“. die gewinner/innen werden zum european Youth award
festival im november 2019 in graz eingeladen. einsendeschluss ist
der 31. Juli 2019, mehr infos im internet unter http://eu-youtha-
ward.org/ . ◼

e u r o Pa-
n e W s

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch

@kommunen.nrw
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Abberufung eines Beigeordneten
Die Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal, den u. a. für Bür-
gerbeteiligung und Recht zuständigen Beigeordneten abzuberufen,
ist nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) Düsseldorf
rechtlich nicht zu beanstanden. 

Vg düsseldorf, urteil vom 18.01.2019
- az.: 26 K 12660/17 -

der Kläger war im März 2015 durch den stadtrat
zum beigeordneten gewählt worden. sein amt
trat er am 01.09.2015 an. ihm wurde der geschäfts-
bereich 3 „bürgerbeteiligung, recht, beteiligungs-
management, e-government“ zugewiesen. 
in seiner sitzung vom 26.06.2017 beschloss der rat
der stadt Wuppertal mit 2/3‑Mehrheit, ihn als
beigeordneten abzuberufen. gegen die abwahl
hat der Wahlbeamte Klage erhoben und insbe-
sondere geltend gemacht, die ratsmitglieder hät-
ten ihr abberufungsrecht missbraucht. sie hätten
ihn für seine pflichtgemäße, für sie aber misslie-

bige amtsausübung als beigeordneter vor allem bei der aufarbei-
tung einer bestimmten angelegenheit „abgestraft“. denn er habe
aufgedeckt, dass die seit 2004 erfolgte Zulassung von fahrzeugen
eines bochumer unternehmens durch die stadt Wuppertal rechtlich
und wirtschaftlich fragwürdig gewesen sei. bei seiner pflichtgemä-
ßen Vorgehensweise habe er massive Widerstände erfahren, die
schließlich in seine abwahl gemündet seien.
das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. die entschei-
dung des rates, einen beigeordneten abzuberufen (§ 71 abs. 7 satz
1 der gemeindeordnung nrW), bedürfe keiner begründung. sie
könne rechtmäßigerweise schon dann ergehen, wenn der rat das
Vertrauen in die amtsführung des Wahlbeamten verloren habe. 
die gerichtliche Überprüfung sei darauf beschränkt, ob die abberu-
fung allein aus unsachlichen, insbesondere rechtsmissbräuchlichen
Motiven erfolgt sei. anhaltspunkte dafür, dass die abberufungsent-
scheidung an solchen Mängeln leide, hätten sich bei Würdigung aller
bekannten fakten, namentlich der vom Kläger benannten umstände,
nicht ergeben. Vielmehr sei die abberufung durch die tatsache des
Vertrauensverlustes gerechtfertigt, den mehr als 2/3 der ratsmitglie-
der verschiedener fraktionen mit der abwahl dokumentiert hätten.

Entfernung von NPD-Wahlwerbung 
Die Ordnungsverfügung des Oberbürgermeisters der Stadt Mönchen-
gladbach vom 16.05.2019, alle Wahlwerbeplakate der NPD mit dem
Wahlwerbeslogan „Stoppt die Invasion: Migration tötet!“ in Mönchen-
gladbach zu entfernen, ist rechtmäßig, wie das VG Düsseldorf auf einen
Eilantrag des Kreisverbandes der Partei hin entschieden hat.

Vg düsseldorf, beschluss vom 21.05.2019
- az.: 20 l 1449/19 -

die nationaldemokratische Partei deutschlands hatte an verschie-
denen stellen im stadtgebiet Mönchengladbach entsprechende
Wahlwerbeplakate aufgehängt. der oberbürgermeister der stadt

Mönchengladbach hat die nPd mit ordnungsverfügung vom
16.05.2019 aufgefordert, diese Plakate innerhalb einer bestimmten
frist zu entfernen oder unkenntlich zu machen, und für den fall
der nichtbefolgung die ersatzvornahme angedroht. 
diese entscheidung des oberbürgermeisters hat das Verwaltungs-
gericht nun bestätigt. Mit dem aufhängen der Plakate im stadtge-
biet gefährde die Partei die öffentliche sicherheit und ordnung. in-
halt und gestaltung der Plakate erfüllten den straftatbestand der
Volksverhetzung (§ 130 abs. 1 nr. 2 stgb). die aus dem ausland nach
deutschland eingereisten Migranten würden in einer Weise böswil-
lig verächtlich gemacht, die ihre Menschenwürde angreife und ge-
eignet sei, den öffentlichen frieden zu stören. bereits aus dem Kon-
text der ausdrücke „stoppt die invasion“ und „Widerstand - Jetzt -“
könne ein aufruf an die deutsche bevölkerung abgelesen werden,
der Zuwanderung mit geeigneten Maßnahmen entgegenzutreten. 
Migranten würden unterschiedslos als widerrechtliche eindring-
linge kriminalisiert und verächtlich gemacht. Verstärkt werde diese
herabwürdigende Wirkung des Wahlplakates durch die in großen
lettern hervorgehobene aussage „Migration tötet!“. Hierdurch
würden Migranten generell als gefährlich gebrandmarkt und pau-
schal mit der gefahr von tötungsdelikten verknüpft. die aufzäh-
lung von städtenamen erwecke darüber hinaus den eindruck, dass
Migranten in deutschland für eine unüberschaubare Zahl von to-
desfällen verantwortlich seien. die gestaltung sei so gewählt, dass
der eindruck entstehe, die aufzählung von städtenamen lasse sich
endlos fortführen, weil es sich nur um einen kleinen ausschnitt
aus der Wirklichkeit handele. 
durch diesen effekt werde die verächtlich machende Wirkung des

gericht
in KÜrZe

zusammengestellt 
von Referent 

Carl Georg Müller, 
StGB NRW

Aktuelles im Online-Portal Integration
Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes
NRW unter www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die
360 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre Integrations-
und Flüchtlingsarbeit aus. 

Zentrale Anlaufstelle für Zuwandernde 
im rahmen einer umfassenden stadtentwicklungsmaßnahme
hat die stadt Dorsten das Projekt „Willkommenskultur für Zu-
wanderer“ auf den Weg gebracht. es richtet sich an bewohnerin-
nen und bewohner mit Migrationshintergrund, die nur einge-
schränkt am sozialen leben teilhaben. als zentrale anlaufstelle
dient der interkulturelle treffpunkt Mittendrin eröffnet. er wur-
de in einem ehemaligen geschäftslokal eingerichtet und soll das
Zusammenwirken von Vereinen, schulen, kommunalen inte-
grationszentren und der integrations-, familien-, Jugend- und
gesundheitsarbeit direkt vor ort etablieren.

Kampagne zu Wohnungssuche
die stadt Bornheim sucht gemeinsam mit zwei Vereinen aus
der flüchtlingshilfe privaten Wohnraum für Zugewanderte. die
Kampagne richtet sich unter anderem an Wohnungseigentü-
mer/innen und wirbt mit flyern für das angebot, deren Woh-
nungen zu vermitteln. „die Wohnraumbeschaffung ist eines der
wichtigsten themen, damit integration gelingen kann“, betont
bürgermeister Wolfgang Henseler. in bornheim sind bereits
rund 600 geflüchtete auf diese Weise untergebracht worden.
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Themenschwerpunkt September 2019:
Kinderbetreuung 
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Plakates weiter verschärft. das Wahlplakat sei auch geeignet,
den öffentlichen frieden zu gefährden, weil Ängste gegen Mig-
ranten geschürt würden, indem sie pauschal als schwerststraf-
täter dargestellt würden und suggeriert werde, dass der staat
selbst nicht willens oder in der lage sei, deutsche vor gewalt-
tätigen angriffen von Migranten zu schützen. dadurch könne das
Vertrauen in die rechtssicherheit erschüttert und die gewalt-
schwelle herabgesetzt werden. 
gegen den beschluss ist die beschwerde beim oberverwaltungs-
gericht nrW in Münster möglich.

Zugang zu einer öffentlichen 
Einrichtung
Das VG Münster hat die Stadt Dülmen im Wege der einstweiligen
Anordnung verpflichtet, dem DGB Ortsverband Dülmen die „Alte
Sparkasse“ am 30.04.2019 für die Durchführung seiner Maiveran-
staltung zur Verfügung zu stellen.

Vg Münster, beschluss vom 12.04.2019
- az.: 1 l 365/19 -

der rat der stadt dülmen hatte 2017 beschlossen, dass Veran-
staltungen, besuche und besichtigungen städtischer gebäude
und einrichtungen für alle Parteien, Wählergruppen und ein-
zelbewerberinnen und -bewerber in den letzten sechs Wochen
vor einer Wahl ausgeschlossen sind. unter bezug hierauf lehn-
te die stadt dülmen die vom antragsteller begehrte Zulassung
zu den städtischen räumlichkeiten für den traditionellen
empfang zum 1. Mai unter berufung auf die am 26.05.2019
stattfindende europawahl ab.
dem hiergegen gerichteten eilantrag gab das gericht nun-
mehr statt: der dgb ortsverband mit sitz in dülmen habe -
wie auch andere ortsansässige Personen und Personenverei-
nigungen - im rahmen der von der stadt jeweils festgelegten
Widmung einen anspruch auf Zugang zu einer öffentlichen
einrichtung nach der gemeindeordnung für das land nord-
rhein-Westfalen. der Veranstaltungsort „alte sparkasse“ sei
jedenfalls aufgrund der tatsächlichen nutzung in den letzten
Jahren eine solche öffentliche einrichtung. deren nutzung
durch den dgb ortsverband in der sechswöchigen Vorwahlzeit
sei durch den genannten ratsbeschluss nicht ausgeschlossen,
denn der ortsverband sei weder eine politische Partei noch
ein sonstiger Wahlbewerber und unterfalle daher nicht der im
ratsbeschluss vorgesehenen beschränkung des nutzerkreises
in Vorwahlzeiten. 
für diese beschränkung sei durch den ratsbeschluss bewusst an
ein formales und nicht an ein inhaltliches Kriterium angeknüpft
worden. die in rede stehende Veranstaltung drohe auch im Üb-
rigen nicht in Konflikt mit dem städtischen neutralitätsgebot zu
kommen, weil diese sich nicht als (Wahlkampf-) Veranstaltung
darstelle. die Veranstaltung werde nicht schon dadurch (auch)
zur Veranstaltung einer Partei, dass dort aktuelle politische fra-
gen diskutiert oder politische forderungen an die zur Wahl ste-
henden Parteien formuliert würden. auch wenn Parteimitglie-
der im Publikum anwesend seien, werde ihnen vom Veranstalter
keine zentrale rolle zugewiesen. ◼
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